
1562 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesXllI. GP 

Bericht 
des Unterrichts ausschusses 

über die Regierungsvorlage (481 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Schulorgani
sationsgesetz geändert wird (5. Schulorganisa-

tionsgesetz-Novelle) 

und 
über die Regierungsvorlage (1403 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Schul
organisationsgesetz geändert wird (6. Schul-

organisationsgesetz-Novelle) 

Am 6. Okrrober 1972 hat die Bundesreg~erung 
den Gesetzentwurf <einer 5. Schulor,ganisations
~esetz-Nov:elle ,im NationaJ,l1at 'eingebracht, der 
1m wesent1ichen folgende Ände1.'1ungen vorsieht: 

1. Koedukative Führun,g der SchuLen; Möglich
keit der GeschlechtertrenllJUng in Ausnahmefällen 
an den öffentlichen Schulen, nach Wahl des Schul
erhalters an den Priv,atschuJen. 

2. Erweiterung des Bmdungsangebotes am 
Musisch-pädagogischen Realgymnasium durch eine 
y,ermehrte Wahlmöglichkeit in alterna~iven 
Pflichtgegenst~nden; Einreihung .des Musisch
pädagoglischen :&eaLgymnasiums unter die Nor
malformen. 

3. Neufassung der Bestimmung,en über die 
Berufsschule, insbesondere Entfall der Trennung 
ein gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen 
sow,ie der "allgemein-gewerblichen« BeI1ufsschule. 

4. Neufassung 'der Bestimmungen ,über die 
Fachschwlen fü,r Sozia1berufe. 

5. Herabsetzung des Eintrittsalters und der 
Dauer der Schulen für Berufstätige. 

6. Schaffung von Akademien für Sozcialarheit 
an Stelle der bisherigen Lehranstalten für ,g,eho
bene Sozialberufe. 

7. Schaffung von Berufspädagoglismen Akade
mien an Stelle der bisherigen Berufspädagogi
sehen Lehranstalten und Konzentration der 
gesamten Lehrerbildung des berufsbildenden 

Schulwesens; soweits.1e nicht an Hochschulen 
st~ttfindet, in diesen Beruf,spädagogiscn,en Akade
mIen. 

8. Bestimmungen über 'die Durchführung von 
Schulversuchen im herufsbWldenden Schulwesen. 

Am 17. Dezember 1974 brachte die Bundes
reg,ierung 'sodann den Entwurf einer 6. Schul
organisationsgesetz.,Novelle ,ein, der im wesent
lichendie nachstehenden Schwerpunkte ,aufweist: 

1. überführung von SchuLversuchen gemäß § 7 
des SchulongaIllisadonsgesetzes ,an Hauptschul,en 
und allgemeinbildenden höheren Schulen mit .den 
Schwerpunkten ,der spordichen und der musi
schen, an allgemeinbildenden höheren Schulen 
auch der berrufsorientierenden Ausbildung als 
Sonderformen dieser Schulen in die "normale" 
Schulo~gall'i'sation; 

2. Neugestaltung ,des Ahschnilttes über die 
Pädagogischen Akademien (u. a. Erweiterung der 
Aufgabe, Insti1lUtionalisierulllg ,der hi,sher als 
Schulversuch geführten sechssemestrigen Ausbil
dung .für das Lehramt an Hauptschulen, an Son
derschulen und lan Polytechnischen Lehrgängen); 

3. Venlä,ngerung des Zeilliaumes, für den die 
Führung einer 13. Schul stufe (9. Klasse an den 
allgemeinbildenden höhel"en Schulen) ausgesetzt 
wird; 

4. Verlä,ngerung des Zeitr,aumes, für den die 
Aufnahmsprüfung 3In den ,allgemeinbildenden 
höheren Schulen ausgesetzt wir,d; 

5. Ver.längerung des Versruchszeitraumes für 
diJe in .der 4. SchuloI'ganisations.gesetz-Novelle 
vorgesehenen Schul versuche. 

Bemerkt wird, daß gemäß Art. 14 Am. 10 
B-VG ein den vorLiegenden Gesetzentwü'rfen ent
sprechendes Bundesgesetz vom Natllonalrat nur 
in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen 
werden kann. 
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2 1562 der Beilagen 

Der Unt·errichts;!iusschuß hat die Regierungs
vorlage 481 der Beibgen in seiner Sitzung am 
24. Jänner 1973 erstmals einer Vorberatung 
unterzogen und einstimmig beschlossen, zur wei
teren Behandlung einen Unterausschuß einzu
setzen, dem von .der Soz'ialistischen Partei öster
reichs die Abgeordneten B 1 e c h a, Edith D o
e es he rg e r, H la a s, DDr. M ade J' ne r, 
Luptowi'ts und Dr. Schnflll, von der 
österreichischen Volkspartei die Abgeordneten 
Dr. Fra u 's c her, Dr. G·r u be r, Ha r wal i k, 
Dr. Eduard Mo s·e l' und Dipl.-Ing. Dr. L·e i t
n e'f sowie von der Freiheidich·en Partei öster
reichs der Abgeor.dnete Pet e r angehö.rten. Auch 
der EntWlUrt einer 6. Schulorga.nisaüonsgesetz
Novelle wurde in der SitZJung des Unterrichtsaus
schusses am 15. Jänner 1975 dem bereits beste-, 
hendenerwä:hnten Unnerausschuß zur weiteren 
Verhandlung 2lugewiesen. Dieser Ausschuß be
schäfdgt.e s~ch.in .insg.esamt zehn meist ,ganztägi
gen Sitzung,en mit diesen Regi.erungsvorI.agen und 
ersteIlte unter Berücksichtigung einer Reihe von 
Abänderungswünschen aller Fraktionen ,einen ein
heitLichen Gesetzentwurf zur. NoveUierung des 
Sch:ulorganisationsg,esetzes. 

dere .gesetzlicheRegelung durch das Schulunter
richtsgesetz. 

Für die übrigen Schulen, muß eine derartige 
gesetzliche Regelung noch erlassen werden. Im 
Hinblick auf diese unterschiedliche Rechtslage er
scheint eine einheitliche Formulierung nicht mög
lich. Der Ausschuß hat daher von der Beibe
haltung dieses Verweises a;bgesehen, zumal er 
rechtlich nicht erforderlich ist. Unbeschadet des
sen besteht die Notwendigkeit zur Erlassung 
entsprechender schulunterrichtsrechtlicher Vor
schritten, wo solche noch nicht bestehen. 

2. Der durch die Neuordnung der selbständi
gen Oberstufenformen der allgemeinbildenden 
höheren Schulen im § 39 !bedingte Entfall der 
besonderen Nennung von Instrumentalmusik und 
Chorgesang als Freigegenstände darf keine Ver
änderung des Angebots in diesem Bereich herbei
führen, zumal das Angebot dieser Freigegen
stände generell ,durch § 6 Abs. 3 des, Schulorgani
sationsgesetzes möglich ist. 

3. Zu § 111 Albs.' 1 wird festgestellt, daß die 
Dauer der Ausbildung an den Berufspäd
agogischen Akademien entsprechend dem Bil
dungsziel der einzelnen Abteilungen und' der 
Vorbildung der Studierenden in aem durch diese 
Bestimmung vorgesehenen Rahmen Jestzusetzert 
sein wird. . 

In' der Siltzung. des :Unter·richtsausschusses am 
23. Aprjl '1975 berichtete' der Unt.erausschuß 
:soda;nnüber das Ergebnis ·seiner Arbeiten. An 
der sich diesem Bericht. anschließenden Debatte 
beteil,igten sich ;!iußer dem BerichterstJatter die 4. Zu, der im § 131 a unt~r Z . .1 und 2 beim 

, Abgeordneten Pe te r, Ha r wal i k und OberstufenreaI.gyinna~i1l;m, Aufibaugymnasium 
Dr. Fra u s c her, ,der . Ausschußobmann Abge- und AufbaurealgymnasIum vorgesehenen über
o1"dneter Dr. G ru b e r sowie der Bundesmini- I gangsstufe wird bemerkt, daß deren Besuch frei
ster für Unterricht und Kunst Dr. Si n 0 w atz. willig ist. 

Im Zuge seiner Beratungen kam der erwähnte 
Ausschuß zur Auffassung, die nachstehenden Fest
stellungen im Au~schußbericht aufzunehmen. 

1. Das Schulorganisationsgesetz verweist in 
einer Reihe von Bestimmungen· (§ 17, § 40 Albs. 2, 
§ 41 Abs. 1, § 55, § 58 Abs. 6, § 68, § 69 Ahs. 1, 
§ 73 Abs. 1 lit. a, § 75 Abs. 1 lit. a, § 77 Abs. 1 
lit. a, § 82 Abs. 3, § 83, § 89, § 90, § 97, § 98, 
§ 105, § 106, § 113 Abs. 2, § 114, § 122) auf eine 
besondere gesetzliche Regelung. Bei jenen Schul
arten, die durch das Schulunterrichtsgesetz, BGBl. 
Nr. 139/1974, erfaßt sind, erfolgte diese beson-

Haas 
Berichterstatter 

B,ei der Abstimmung wU1"deder Gesetzentwurf 
in der diesem .ß.ericht angeschlossenen Fassung 
untJer Berücksichtigung eines Abänderungsan
trages der Abgeordneten Dr. G r u b er, 
Dr. Sc h n e 11 mit Stimmenmehrheit angenom
men; 

. Als Ergeb.nis seiner Beratungen steLlt der 
Unterrichtsausschuß somit den An t r 'a g, der 
Nationalrat wolle dem ,a n.g es c h ,los sen e n . /. 
G·e s 'e t zen t w ur f die v.erfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Wien, am 23. April 1975 

Dr.Gruber 
Obmann 
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1562 der Beilagen 3 

.j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1975, 
mit 'dem das Schulorganisationsgesetz geän
dert wird (5. Schulorganisationsgesetz-No

velle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/ 
1962, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 243/1965, Nr. 173/1966, Nr. 289/1969 und 
Nr. 234/1971 wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 2 lit. b sublit. dd hat zu lauten: 

"dd) Akademien." 

2. § 4 hat zu lauten: 

,,§ 4. A 11 g e m ein e Zug ä n g 1 ich k e i t 
der Schulen 

(1) Die öffentlichen Schulen sind allgemein 
ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, 
der Rasse, des Standes, der Klasse, der Sprache 
und des Bekenntnisses zugänglich. Aus organi
satorischen oder lehrplanmäßigen Gründen 
können jedoch Schulen und Klassen eingerichtet 
werden, die nur für Knaben oder nur für Mäd
chen bestimmt sind, sofern dadurch keine Min
derung der Organisation eintritt. 

(2) Die Aufnahme eines Schülers in eine öffent
liche Schule darf nur abgelehnt werden, 

a) wenn der Schüler die schulrechtlichen Auf
nahmsbedingungen nicht erfüllt; 

b) wenn der Schüler dem für die Schule vor
gesehenen Schulsprengel nicht angehört; 

c) wenn für die Schule kein Schulsprengel vor
gesehen ist, wegen überfüllung der Schule. 

(3) Für Privatschulen gelten die Bestimmun
gen des Abs. 1 mit der Maßgabe, daß an Schu
len, deren Schulerhalter eine gesetzlich aner
kannte Kirche oder Religiosgesellschaft, eine 
nach deren Recht bestehende Einrichtung oder 
ein anderer Rechtsträger ist, sofern er nicht 
öffentlich-rechtlichen Charakter hat, die Auswahl 
der Schüler nach dem Bekenntnis und nach der 
Sprache sowie die Geschlechtertrennung zulässig 
sind. 

(4) (Grundsatzbestimmung) Die Bestimmungen 
des Abs. 1 und 2 gelten für öffentliche Pflicht
schulen, die keine übungsschulen sind, als Grund
satzbestimmungen. Die nach dem Ausführungs
gesetz zuständige Behörde hat vor der Fest
legung der Geschlechtertrennung den Schulerhal
ter und die Schulbehörde erster Instanz (Kolle
gium) zu hören." 

3. Im § 5 hat Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Die durch gesonderte Vorschriften ge
regelte oder zu regelnde Einhebung von Lern
und Arbeitsmittelbeiträgen, Unfallversicherungs
prämien und eines höchstens kostendeckenden 
Beitrages für die Unterbringung, Verpflegung 
und Betreuung in öffentlichen Schülerheimen 
wird hiedurch nicht berührt. Sonstige Schul
gebühren dürfen nicht eingehoben werden." 

4. Im § 6 . 

a) Abs. 1 hat es im ersten Satz an Stelle von 
"Das Bundesministerium für Unterricht""Der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst" und 
im zweiten Satz an Stelle von "Bundesministe
rium für Unterricht" "Bundesminister für Unter
richt und Kunst" zu lauten; 
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4 1562 der Beilagen 

b) hat Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) Welche Unterrichtsgegenstände (Pflicht
gegenstände, alternative Pflichtgegenstände, Frei
gegenstände, unverbindliche übungen) in den 
Lehrplänen vorzusehen sind, wird in den Bestim
mungen des Ir. Hauptstückes für die einzelnen 
Schularten festgesetzt. Im Lehrplan kann 
bestimmt werden, daß zwei oder mehrere der 
im 11. Hauptstück angeführten Pflichtgegenstänoe 
als alternative oder als zusammengefaßte Pflicht
gegenstände zu führen sind. überdies können 
bei Unterrichtsgegenständen, die eine zusammen
gesetzte Bezeichnung haben, die Teile gesondert 
oder in Verbindung mit anderen solchen Teilen 
geführt werden. Darüber hinaus können in den 
Lehrplänen auch weitere Unterrichtsgegenstände 
als Freigegenstände und unverbindliche übungen 
sowie ein Förderunterricht vorgesehen werden." 

5. Im § 7 

a) Abs. 1 hat es an Stelle von "das Bundes
ministerium für Unterricht" "der Bundesmini
ster für Unterricht und Kunst" zu lauten; 

b) Abs. 3 hat es an Stelle von "des Bundes
ministeri'ums für Unterricht" "des Bundesmini
sters für Unterricht und Kunst" zu lauten. 

6. Im § 8 

a) hat die Absatzbezeichnung ,,(1)" zu ent
fallen; 

b) hat lit.e zu lauten: 

"e) unter Förderunterricht Unterrichtsstunden, 
deren Besuch nicht verpflichtend ist und die 
nicht gewertet werden, für solche Schüler, 
die zusätzlich zu den Pflichtgegenständen 
(lit. c und d) eines weiteren Lernangebotes 
bedürfen;" 

c) hat Abs. 2 zu entfallen. 

7. Nach § 8 ist folgender § 8 a einzufügen: 

,,§ 8 a. F ü h run g der U nt e r r ich t~
gegenstände Leibesübungen und 
L e i.b es erz i eh u n g so wie von alt e r
n a t i v e n P f I ich t g e gen s t ä n den, F r e i
g e gen s t ä n den, u n ver bin d I ich e n 
ü b u n gen und ein e s F ö r der u n t e r-

richtes 

(1) Der Unterricht in Leibesübungen und Lei
beserziehung ist getrennt nach Geschlechtern zu 
erteilen. 

bestimmen, bei welcher Mindestzahl von Anmel
dungen ein alternativer Pflichtgegenstand, ein 
Freigegenstand oder eine unverbindliche übung 
sowie bei welcher Mindestzahl von Schülern ein 
Förderunterricht abzuhalten sind. Bei Freigegen
ständen und unverbindlichen übungen ist über
dies zu . bestimmen, beim Unterschreiten welcher 
Mindestzahl von teilnehmenden Schülern ein sol
cher Unterrichtsgegenstand ab dem Ende des lau
fenden Beurteilungsabschnittes nicht mehr wei
terzuführen ist. Sofern die Mindestzahl für die 
Führung der erwähnten Unterrichtsveranstaltun
gen in einer Klasse zu gering ist, können Schüler 
mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen 
zur Erreichung der Mindestzahl zusammengefaßt 
werden. 

(3) (Grundsatzbestimmung) An Stelle der 
Abs. 1 und 2 hat die Ausführungsgesetzgebung 
hinsichtlich der öffentlichen Pflichtschulen, die 
keine übungsschulen sind, zu bestimmen, 

a) ab welcher Schulstufe der öffentlichen 
Volksschule und der öffentlichen Sonder
schule in Leibesübungen der- Unterricht ge
trennt nach Geschlechtern zu erteilen ist; 

b) daß an den übrigen öffentlichen Pflicht
schulen der Unterricht in Leibesübungen 
getrennt nach Geschlechtern zu erteilen ist 
und 

c) bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen 
ein alternativer Pflichtgegenstand, ein Frei
gegenstand oder eine unverbindliche übung 
sowie bei welcher Mindestzahl von Schülenl 
ein Förderunterricht abzuhalten sind. 

Ferner hat die Ausführungsgesetzgebung vor
zusehen, daß bei Unterschreitung einer Mindest
zahl von teilnehmenden Schülern ein Freigegen
stand oder eine unverbindliche übung nicht wei
terzuführen sind. Die Mindestzahl von Anmel
dungen für die Abhaltung eines alternativen 
Pflichtgegenstandes, eines Freigegenstandes oder 
einer unverbindlichen übung darf 15, bei Fremd
sprachen 12, die Mindestzahl für den Förder-
unterricht darf in der 1. bis 4. Schulstufe 6 und 
ab der 5. Schulstufe 8 nicht unterschreiten; die 
Mindestzahl für die Abhaltung eines Förder
unterrichtes darf darüber hinaus in der 1. bis 
4. Schulstufe 10 und ab der 5. Schulstufe 12 nicht 
überschreiten. Die Mindestzahl für die Weit~r
führung von Freigegenständen und unverbind
lichen übungen darf 12, bei Fremdsprachen 9 
nicht unterschreiten. Ferner kann sie vorsehen, 
daß zur Erreichung der Mindestzahl Schüler 
mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen 
zusammengefaßt werden können. 

(4) Für Privatschulen steht die Festlegung 
der Mindestzahlen nach Abs. 2 bzw. 3 dem 

(2) Der Bundesminister für Unterricht und Privatschulerhalter jedoch dann nicht zu, wenn 
Kunst hat für die öffentlichen Schulen unter der Bund den Lehrer-Personalaufwand für diesen 
Bedachtna:hme 'auf die personellen und räum- Unterricht, in einem Ausmaß von mindestens; 
lichen Möglichkeiten durch Verordnung zu der Hälfte trägt." 
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1562 der Beilagen 5 

8. § 10 hat zu lauten: 

,,§ 10. L ehr p I a n der V 0 I k s s c h u I e 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Volksschule sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: Religion, Lesen, 
Schreiben, Deutsch, Sachunterricht (Heimat- und 
Naturkunde, in der Oberstufe Geschichte und 

. Sozialkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, 
Biologie und Umweltkunde, Naturlehre), Mathe
matik, Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, 
Werkerziehung (für Knaben, für Mädchen), 
Hauswirtschaft (für Mädchen in der Oberstufe), 
Leibesübungen. 

(2) Im Lehrplan für die Ausbauvolksschule 
(§ 12 Abs. 2) ist ein ergänzender Unterricht in 
mehreren der im Abs. 1 genannten Unterrichts
gegenstände sowie ein zusätzlicher Unterricht in 
weiteren Unterrichtsgegenständen (darunter auch 
eine lebende Fremdsprache, Kurzschrift und 
Maschinschreiben) in der Form von Freigegen
ständen(§ 8 lit. f) vorzusehen." 

9. § 12 hat zu lauten: 

,,§ 12. 0 r g a n isa ti 0 n s f 0 r m end e r 
Volksschule 

(1) Volksschulen sind 
a) als vierklassige Volksschulen für die erste 

bis vierte Schulstufe oder 
b) als ein- bis dreiklassige Volksschulen für 

die erste bis vierte Schulstufe oder 
c) als ein- bis achtklassige Volksschulen für 

die -,erste bis achte Schulstufe 
zu führen. 

(2) An Volksschulen gemäß Abs. 1 lit. c kann 
die Oberstufe auch als Ausbauvolksschule geführt 
werden. . 

(3) über die Organisationsformgemäß Abs. 1 
und 2 entscheidet nach den örtlichen Erforder
nissen die nach dem Ausführungsgesetz zustän
dige Behörde nach Anhörung des Schulerhalters, 
des Bezirksschulrates (Kollegium) und des Lan
desschulrates (Kollegium)." 

10. § 13 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Unterricht in jeder Volksschulklasse 
ist - abgesehen von einzelnen Unterrichtsgegen
ständen und einzelnen Unterrichtsstunden 
durch einen Klassenlehrer zu erteilen." 

11. Im § 14 erhält der gegenwärtige Text die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; ferner ist folgender 
Abs.2 anzufügen: . 

,,(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu be
stimmen, bei welcher· Schülerzahl. der Unterricht 
in den PflichtgegenständenWerkerziehung, Haus
wirtschaft und Leibesübungen s.tatt. für die ge
samte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. 

. Die Schülerzahl, bei welcher der Unterricht in 

Schülergruppen zu erteilen ist, darf für den Un
terricht in Werkerziehung 20, in Hauswirtschaft 
16 und in Leibesübungen 30 nicht unterschreiten; 
dies gilt nicht für die Trennung des Unterrichtes 
in Leibesübungen nach Geschlechtern. Die Aus
führungsgesetzgebung kann vorsehen, daß in 'den 
Pflichtgegenständen Werkerziehung, Hauswirt
schaft und Leibesübungen Schüler mehrerer Klas
sen e~ner oder mehrerer Schulen zusammengefaßt 
werden können, soweit die auf Grund des Abs. 1 
und des ersten Satzes dieses Absatzes bestimmte 
Schülerzahl nicht überschritten wird." 

12. § 16 hat zu lauten: 

,,§ 16. L ehr p I a n der Hau p t s c h u I e 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Hauptschule sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: Religion, Deutsch, 
lebende Fremdsprache, Geschichte und Sozial
kunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Mathe
matik, Geometrisches Zeichnen, Biologie und 
Umweltkunde, Physik und Chemie, Musikerzie
hung, Bildnerische Erziehung, Schreiben, Werk
erziehung (für Knaben, für Mädchen), Hauswirt
schaft (für Mädchen), Kurzschrift, Leibesübungen. 

(2) Für Schüler des Zweiten Klassenzuges ist 
die lebende Fremdsprache nicht als Pflichtgegen
stand, sondern als Freigegenstand vorzusehen. 

(3) Für Schüler des Ersten Klassenzuges ist 
Latein als Freigegenstand vorzusehen. 

,,(4) Im Lehrplan für Son:derformen der Haupt
schule (§ 19 Abs. 2) ist auf den Schwerpunkt der 
Ausbildung Bedacht zu nehmen." 

13. § 17 hat zu lauten: 

,,§ 17."A u f nah m s vor a us set z u n gen 

Die Aufnahme in die Hauptschule setzt den 
erfolgreichen Abschluß der 4. Schulstufe der 
Volksschule und die Aufnahme in den Ersten 
Klassenzug überdies die Feststellung der Eignung 
zu dessen Besuch voraus." 

14. § 19 hat zu lauten: 

,,§ 19. 0 r g an isa t ion s f 0 r m end e r 
Hauptschule 

(1) Hauptschulen sind je nach den örtlichen 
Erfordernissen zweizügig oder einzügig zu 
führen. 

(2) Die Führung einer zweizügigen Haupt
schule ist vorzusehen, wenn unter Bedachtnahme 
auf die Schülerzahl die durchgehende Führung 
von zwei Klassenzügen in allen vier Schulstufen 
gesichert erscheint. Wenn die Führung von zwei 
Klassenzügen im Hinblick auf die geringe Schüler
zahl einen unzumutbar hohen Aufwand des 
Schulerhalters mit sich bringen würde, kann die 
Führung beider Klassenzüge in einer Klasse oder 
die Führung einer einzügigen Hauptschule vor
gesehen werden . 

2 
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6 1562 der Beilagen 

(3) Als Sonderformen können Hauptschulen 
oder einzelne ihrer Klassen unter besonderer 
Berücksichtigung der musischen oder der sport
lichen Ausbildung geführt werden. 

(4) über die Organisationsform hat die nach 
dem Ausführungsgesetz zuständige Behörde nach 
Anhörung des Schulerhalters, des Bezirksschul
rates (Kollegium) und des Landesschulrates (Kol
legium) zu entscheiden." 

15. Im § 21 erhält der gegenwärtige Text die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; 'ferner ist folgender 
Abs. 2 anzufügen: 

,,(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu be
stimmen, bei welcher Schülerzahl der Unterricht 
in den Pflichtgegenständen lebende Fremdsprache, 
Werkerziehung, Hauswirtschaft und Leibesübun
gen bzw. im Freigegenstand lebende Fremdsprame 
statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen 
zu erteilen ist. Die Schülerzahl, bei welcher der 
Unterricht in Schülergruppen zu erteilen ist, darf 
für den Unterricht in lebender Freindsprame und 
in Leibesübungen 30, in Werkerziehung 20 und in 
Hauswirtschaft 16 nicht unterschreiten; dies gilt 
nicht für die Trennung des Unterrimtes Leibes
übungen nach Geschlechtern. Die Ausführungs
gesetzgebung kann vorsehen, daß in den Pflicht
gegenständen Werkerziehung, Hauswirtschaft und 

" Leibesübungen Schüler mehrerer Klassen einer 
oder mehrerer Schulen zusammengefaßt werden 
können, soweit die auf Grund des Abs. 1 und des 
ersten Satzes dieses Absatzes bestimmte Smüler
zahl nimt überschritten wird." 

16. Im § 25 
a) hat Abs. 2 lit. f zu lauten: 

"f) Sonderschule für sehbehinderte Kinder;" 

b) hat Abs. 2 lit. h zu lauten: 
"h) Sondererziehungssmule (für erzie
hungsschwierige Kinder);" 

c) hat Abs. 2 lit. j zu entfallen; 
d) erhalten die bisherigen Abs. 3 ~nd 4 die 

Bezeimnung Abs. 5 und 6; ferner sind folgende 
neue Abs. 3 und 4 einzufügen: 

,,(3) Die im Abs. 2 unter lit. b, C, d, fund h 
angeführtenSondersmulen tragen unter Bedacht
nahme auf den Lehrplan, nach dem sie geführt 
werden; die Bezeimnung "Volksschule", "Haupt
schule" bzw. "Polytechnischer Lehrgang" unter 
Beifügung der Art der Behinderung; dies gilt 
sinngemäß für derartige Sonderschulklassen. 

(4) In Krankenanstalten und ähnlichen Ein
richtungen könnnen für schulpflimtige Kinder 
nach Maßgabe der gesundheitlichen Vorausset
zungen Klassen bzw. ein kursmäßiger Unterricht 
nach dem Lehrplan der Volksschule, der Haupt
schule, des Polytechnismen Lehrganges oder einer 

Sonderschule eingerichtet werden. Unter der Vor
aussetzung einer entsprechenden' Anzahl solcher 
Klassen und Kurse können auch "Heilstätten
smulen" eingerichtet werden." 

17. § 27 hat zu lauten: 

,,§ 27. K las sen s c h ü I erz a h I 

(1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse in einer 
Sonderschule für blinde Kinder, einer Sonder
schule für taubstumme Kinder und einer Sonder
schule für schwerstbehinderte Kinder darf 10, 
die Zahl der Schüler in einer Klasse einer Sonder
schule für sehbehinderte Kinder, einer Sonder
schule für schwerhörige Kinder und einer Heil
stättenschule darf 12' und die Zahl der Schüler 
in einer Klasse einer sonstigen Sonderschule darf 
18 nicht übersteigen. . 

(2) Die Smülerzahl in Klassen für mehrfach 
behinderte Kinder richtet sim je nam den vor
liegenden Behinderungen der Schüler nach Abs. 1 
mit der Maßgabe, daß sie jedenfalls 12 nicht' 
übersteigen darf. 

(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu be
stimmen, bei welcher Schülerzahl 

a) in der Allgemeinen Sonderschule, in' der 
Sondersmule für körperbehinderte Kinder, 
in .der Sondererziehungssmule sowie in 
Klassen und Schulen in Krankenanstalten 
der Unterricht in denPflichtgegenständen 
Werkerziehurug und Haus.wirtschaft, . 

b) in der Sonderschule für körperbehinderte 
Kinder ferner der Unterricht im Pflicht
gegenstand Geometrisches Zeichnen 

statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu 
erteilen ist. Die Ausführungsgesetzgebung kann 
vorsehen, daß in den Pflichtgegenständen Werk
erziehung, Hauswirtschaft und Leibesübungen 
Smüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer 
Schulen zusammengefaßt werden können, soweit 
die auf Grund der Abs. 1 und 2 und des ersten 
Satzes dieses Absatzes bestimmte Schülerzahl 
nicht übersmritten wird." 

18. Im § 29 Abs. 1 hat es an Stelle von 
"Knabenhandarbeit, Mädchenhandarbeit" "Werk
erziehung (für Knaben, für Mädchen)" zu 
lauten. 

19. § 31 hat zu lauten: 

,,§ 31.. 0 r ga n isa t ion s f 0 r m e n 

Der Polytechnische Lehrgang ist als selbstän
dige Schule zu führen. Ist die Schülerzahl für die 
Führung als selbständige Schule zu gering, so 
kann der Polytechnische Lehrgang in organisato
rischem Zusammenhang mit einer sQnstigen all
gemeinbildenden Pflichtschule geführt werden." 

1562 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 24

www.parlament.gv.at



1562 der Beilagen 7 

20. Dem § 33 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu be
stimmen, bei welcher Schülerzahl der Unterricht 
in den Pflichtgegenständen Berufskunde und 
Praktische Berufsorientierung, Werkerziehung, 
Hauswirtschaft und Kinderpflege sowie Leibes
übungen bzw. im Freigegenstand lebende Fremd
sprache statt für die gesamte Klasse in Schüler
gruppen zu erteilen ist. Die Schülerzahl, bei wel
cher der Unterricht in Schülergruppen zu erteilen 
ist, darf fUr den Unterricht in Berufskunde und 
Praktischer Berufsorientierung sowie Leibes
übungen und lebender Fremdsprache 30, in 
Werkerziehung 20 und in Hauswirtschaft 'und 
Kinderpflege 16 nicht unterschreiten; dies gilt 
nicht für die Trennung des Unterrichtes in Lei
besübungen nach Geschlechtern. Die Ausfüh
rungsgesetzgebung kann vorsehen, daß in den 
Pflichtgegenständen Werkerziehung, Hauswirt
schaft ,und Leibesübungen Schüler mehrerer Klas
sen einer oder mehrerer Schulen zusammengefaßt 
werden können, soweit die auf Grund der Abs. 1 
und 2 und des ersten Satzes dieses Absatzes be
stimmte Schülerzahl nicht 'überschritten wird." 

21. Die §§ 35 bis 37 haben zu lauten: 

,,§35. Aufbau der all g e m ein b i I d e n
den höheren Schulen 

(1) Die allgemeinbildenden höheren Schulen 
mit Unter- und Oberstufe schließen an die vierte 
Schulstufe der Volksschule an und umfassen neun 
Schulstufen (5. bis 13. Schulstufe); die Unter
stufe umfaßt vier Schul stufen, die Oberstufe fünf 
Schulstufen. 

(2) Die allgemeinbildenden höheren Schulen als 
selbständige Oberstufenformen schließen an die 
achte Schulstufe an und umfassen fünf Schul

. stufen (9. bis 13. Schulstufe). 
(3) Jeder Schulstufe hat eine Klasse zu ent

sprechen. 
(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 

nicht für die im § 37 Abs. 1 Z. 1 und 2 vorge
sehenen Sonderformen. 

§ 36.Formen der allgemeinbilden-
. den höheren Schulen 

Folgende Formen der allgemeinbildenden höhe
ren Schulen - abgesehen von den Sonderformen 
(§' 37) - kommen in Betracht: 

1. das Gymnasium mit Unterstufe und folgen-
den Formen der Oberstufe: 

a) Humanistisches Gymnasium, 
b) Neusprachliches Gymnasium, 
c) Realistisches Gymnasium; 

2. das Realgymnasium mit Unterstufe und fol
genden Formen der Oberstufe: 

a) Naturwissenschaftliches Realgymnasium, 
b) Mathematisches Realgymnasium; 

3. das Wirtschaftskundliche Realgymnasium für 
Mädchen mit Unterstufe und Oberstufe; 

4. das Oberstufenrealgymnasium. 

§ 37. Sonderformen der allgemein
b i I d, end e n h ö her e n S c h u I e n 

(1) Sonderformen der allgemeinbildenden 
höheren Schulen sind: 

1. das Aufbaugymnasium und das Aufbaureal
gymnasium, 

2. das Gymnasium für Berufstätige und das 
Realgymnasium für Berufstätige, 

3. allgemeinbildende höhere Schulen unter 
besonderer Berücksichtigung der musischen 
oder der sportlichen Ausbildung, 

4. allgemeinbildende höhere Schulen für Kör
perbehinderte. 

(2) Das Aufbaugymnasium und das Aufbau
realgymnasium umfassen eine fünf jährige Ober
stufe; eine einjährige Obergangsstufe kann ein
gerichtet werden. Sie sind vornehmlich für 
Schüler bestimmt, die nach erfolgreichem Ab
schluß der acht Schulstufen der Volksschule das 
Bildungsziel einer allgemeinbildenden höheren 
Schule erreichen wollen. Bei größeren Alters
unterschieden sin:d gesonderte Klassen zu führen. 

(3) D!ls Gymnasium für Berufstätige und das 
Realgymnasium für Berufstätige umfassen neun 
Halbjahrslehrgänge. Sie haben die Aufgabe, Per
sonen, die die achte Schulstufe erfolgreich abge
schlossen haben und das 17. Lebensjahr späte
stens im Kalenderjahr der Aufnahme vollenden 
und eine Berufsausbildung abgeschlossen haben 
oder in das Berufsleben eingetreten sind, zum 
Bildungsziel einer allgemeinbildenden höheren 
Schule zu führen. 

(4) Für Unteroffiziere und zeitverpflichtete 
Soldaten des Bundesheeres kann an der Theresia
nischen Militärakademie ein Realgymnasium für 
Berufstätige in einer gegenüber dem im Abs. 3 
genannten Ausmaß verringerten Dauer geführt 
werden. 

(5) Unter Berücksichtigung der musischen oder 
der sportlichen Ausbildung können allgemein
bildende höhere Schulen oder einzelne ihrer 
Klassen als Sonderformen geführt werden. Der 
Ausbildungsgang umfaßt "dieselbe Anzahl von 
'Schulstufen wie die entsprechenden im § 36 ge
nannten Formen, sofern nicht eine Verlängerung 
zur Erreichung des angestrebten Bildungszieles 
erforderlich ist. 

(6) Für körperbehinderte Schüler können all
gemeinbildende höhere Schulen oder einzelne 
ihrer Klassen als Sonderformen geführt werden." 

2 
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22. Die §§ 39 und 40 haben zu lauten: 

,,§ 39. L ehr p I an der all g e m ein b i 1-
denden höheren Schulen 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der im § 36 genannten 
Formen der allgemeinbildenden höheren Schulen 
sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

1. in allen Formen: 
Religion, Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, 

Geographie und Wirtschaftskunde, Mathematik, 
Biologie und Umweltkunde, Physik, Chemie, 
Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Werk
erziehung (für Knaben und Mädchen gemeinsam 
oder getrennt), Philosophischer Einführungs
unterricht (in der Oberstufe). Leibesübungen; 

2. in den folgenden Formen überdies: 
a) im Gymnasium 

eine lebende Fremdsprache (1. bis 9. Klasse), 
Lat~in (3. bis 9; Klasse), 
sOWie 

aa) im Humanistischen Gymnasium: 
. Griechisch (5. bis 9. Klasse), 

bb) im Neusprachlichen Gymnasium: 
eine zweite lebende Fremdsprache 
(5. bis 9. Klasse), 

cc) im Realistischen Gymnasium: 
Darstellende Geometrie in der Ober
stufe; 

b) im Realgymnasium: 
eine lebende Fremdsprache (1. bis 9. Klasse), 
Geometrisches Zeichnen (in der Unterstufe) 
sowie 

aa) im . Naturwissenschaftlichen Realgym-
naslUm: 
Latein (5. bis 9. Klasse), in der Ober
stufe alternativ Darstellende Geome
trie oder ein ergänzender Unterricht 
in den Unterrichtsgegenständen Biolo
gie und Umweltkunde, Physik und 
Chemie, 

bb) im Mathematischen Realgymnasium: 
eine zweite lebende Fremdsprache (5. 
bis 9 . Klasse), Darstellende Geometrie 
(in der Oberstufe); 

c) im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium 
für Mädchen: 
eine lebende Fremdsprache (1. bis 9. Klasse), 
alternativ eine zweite lebende Fremd
sprache oder Latein (5. bis 9. Klasse), frau
lich-Iebenskundliche Unterrichtsgegenstände 
(in der Oberstufe); 

d) im Oberstufenrealgymnasium: 
eine lebende Fremdsprame (5. bis 9. Klasse), 
alternativ Latein oder eine zweite lebende 
Fremdsprache (6. bis 9. Klasse) sowie alter
nativ Instrumentalmusik oder Darstellende 

Geometrie oder ein ergänzender Unterricht 
. in den Unterrichtsgegenständen Biologie 

und Umweltkunde sowie Physik und Che
mie. 

(2) Eine unterschiedliche Gestaltung der Lehr
pläne der Unterstufen der allgemeinbildenden 
höheren Schulen und der Ersten Klassenzüge der 
Hauptschule (§ 16) darf den übertritt von 
Hauptschülern in die allgemeinbildende höhere 
Smule (§ 40 Abs. 3) nicht erschweren. 

(3) Als Freigegenstände sind im Lehrplan der 
im § 36 genannten Formen der allgemeinbilden
den höheren Schulen Fremdsprachen und Dar
stellende Geometrie (soweit sie nicht Pflicht
gegenstände sind) sowie Kurzschrift und Masmin
schreiben vorzusehen. 

(4) Die Lehrpläne der Sonderformen (§ 37) 
haben sich unter Bedachtnahme auf die besondere 
Aufgabe dieser Schulen im wesentlichen nach den 
Lehrplänen der entsprechenden im § 36 genann
ten Formen zu richten . 

(5) Die Lehrpläne der Höheren Internatsschu
len (§ 38) haben sich nach dem Lehrplan einer 
der in den §§ 36 und 37 genannten Formen zu 
richten, wobei zur Erfüllung der Aufgaben der 
Höheren Internatsschulen im Sinne des § 38 
Abs. 2 zusätzliche Pflichtgegenstände sowie Frei
gegenstände und unverbindliche übungen vorge
sehen werden können. Ferner ist bei Werksmul
heimen (§ 38 Abs. 3) in einem ergänzenden 
Lehrplan die schulmäßige Ausbildung in einem 
Handwerk vorzusehen; dabei sind die Vorschrif
ten über den Lehrplan der entsprechenden berufs
bildenden mittleren Schulen (Teil B Abschnitt II) 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 40. Auf nah m s vor aus set z u n gen 

(1) Die Aufnahme in eine allgemeinbildende 
höhere Schule setzt den erfolgreichen Abschluß 
jener Schulstufe, an die sie gemäß § 35 anschließt, 
sowie die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahms
prüfung voraus. , 

(2) Die Aufnahme in eine Sonderform gemäß 
.§ 37 Abs. 1 Z. 1 und 2 setzt die Erfüllung der 
im § 37 Abs. 2 bzw. 3 genannten Voraussetzun
gen, die Aufnahme in eine Sonderform gemäß 
§ 37 Abs. 1 Z. 1 darüber hinaus die erfolgreiche 
Ablegung einer Aufnahmsprüfung voraus. Für 
die Sonderformen gemäß § 37 Abs. 1 Z. 3 gelten 
die Bestimmungen des Abs. 1 sinngemäß. 

(3) Schüler des Ersten Klassenzuges der Haupt
schule, deren Jahreszeugnis einen guten Gesamt
erfolg im Sinne der Vorschriften über das Klassi
fizieren nachweist und die aum den fremdsprach
limen Unterricht mit Erfolg besucht haben, kön
nen zu Beginn des unmittelbar folgenden Schul
jahres in die nächsthöhere Klasse einer allgemein-
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bildenden höheren Schule, an der dieselbe Fremd
sprache gelehrt wird, ohne Aufnahmsprüfung 
übertreten. 

23. § 41 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprü
fung berechtigt zum Besuch einer Hochschule, für 
die die Reifeprüfung Immatrikulationsvorausset
zung ist, wobei nach den Erfordernissen der ver
schiedenen Studienrichtungen durch Verordnung 
des Bundesministers für Unterricht und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister ftr Wis
senschaft Und Forschung zu bestimmen ist, in 
welchen Fällen Zusatzprüfungen zur Reifeprü
fung aus den Unterrichtsgegenständen Latein, 
Griechisch oder Darstellende Geometrie abzu
legen sind." 

24. Im § 43 erhält der gegenwärtige Text die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; ferner sind folgende 
Abs. 2 und 3 anzufügen: 

,,(2) Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat na.ch den Erfordernissen durch Ver
ordnung zu bestimmen, bei welchen Unterrichts
gegenständen der Unterricht statt für die gesamte 
Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist, wenn 
eine hiefür festzulegende Höchstzahl von Schü
lern einer Klasse überschritten wird. , 

(3) In den Pflichtgegenständen Leibesübungen 
und Werkerziehung (für Knaben bzw. für Mäd
chen) können Schüler mehrerer Klassen einer 
oder mehrerer Schulen zusammengefaßt werden, 
soweit hiedurch die gemäß Abs. 1 bzw. auf Grund 
des Abs. 2 festgesetzten Höchstzahlen nicht über-
schritten werden. . 

25. § 44 hat zu entfallen. 

26. Im § 45 

a) haben die Abs. 2 und 3 zu lauten: 

,,(2) Die einzelnen Formen und Sonderformen 
der allgemeinbildenden höheren Bundesschulen 
haben folgende Bezeichnungen zu führen: 

Bundesgymnasium, 
Bundesrealgymnasium, 
Wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium 

für Mädchen, 

Bundes-Oberstufenrealgymnasium, 
Bundes-Aufbaugymnasium :und Bundes-Auf

baurealgymnasium, 
Bundesgymnasium für Berufstätige und Bun

desrealgymnasium für Berufstätige. 

(3) Die öffentlichen Höheren Internatsschulen 
führen ·die Bezeichnung "Höhere InternatSISchulen 
des Bundes (Bundeserziehungsanstahen)". Werden 
sie alsWerkschulheim geführt, so führen sie die 
Bezeichnung "Bundeswerkschulheim". Bei Bundes-

werkschulheimen kann überdies die handwerk
liche Fachrichtung angeführt werden, die. an der 
Schule unterrichtet wird."; 

b) hat Abs. 4 zu entfallen; 

c) erhält der bisherige Abs. 5 die neue Absatz
bezeichnung ,,(4)". 

27. Im Teil B "Berufsbildende Schulen" hat die 
überschrift des Abschnittes I zu lauten: 

"Berüfsbildende Pflichtschulen (Berufsschulen)" 

28. § 46 hat zu lauten: 

,,§ 46. Auf gab e cl erB e ruf s s eh u 1 e 

Die Berufsschule hat die Aufgabe, in einem 
berufsbegleitenden fachlich einschlägigen Unter
richt den berufsschulpflichtigen Personen die 
grundlegenden theoretischen Kenntnisse zu ver
mitteln, ihre betriebliche Ausbildung zu fördern 
und zu ergänzen sowie ihre Allgemeinbildung zu 
erweitern. " 

29. Im § 47 

a) hat Abs. 1 zu lauten: 
,,(1) Im Lehrplan (§ 6) der Berufsschulen sind 

als Pflichtgegenstände vorzusehen: 
1. Religion (nach Maßgabe der Bestimmungen 

des Religionsunterrichtsgesetzes ); 
2. Unterrichtsgegenstände der Allgemeinbil

dung; 
3. betriebswirtschaftliche und die für den 

betreffenden Lehrberuf erforderlichen theoreti
schen und praktischen Unterrichtsgegenstände."; 

b) ist folgender Abs. 3 anzufügen: 
,,(3) Als Freigegenstände sind Leibesübungen 

und lebende Fremdsprache vorzusehen." 

30. Im Teil B "Berufbildende Schulen", Ab
schnitt I "Berufsbildende Pflichtschulen (Berufs
schulen)", hat die überschrift des Unterabschnit
tes bzu lauten: 

"b) Grundsatzgesetzliche Bestimmungen über die 
äußere Organisation der öffentlichen Berufs-

schulen" 

31. § 48 hat zu lauten: 

,,§ 48. Auf bau der B e ruf s s eh u I e n 

(1) Die Berufsschulen umfassen so viele Schul-
stufen (Schuljahre), wie es der Dauer des Lehr
verhältnisses· (Ausbildungsverhältnisses im Sinne 
des § 30 Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/ 
1969) entspricht, wobei jeder Schulstufe . -
soweit es die Schülerzahl zuläßt - eine Klasse zu 
entsprechen hat. 

(2) Die Bestimmungen des § 11 Abs. 2 und 3 
finden sinngemäß Anwendung." 
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32. Im § 49 

a) hat Abs. 1 zu lauten: 
,,(1) Die Berufsschulen sind als Berufsschulen 

für einen oder mehrere Lehrberufe zu führen."; 

b) hat im Einleitungssatz des Abs. 2 das Wort 
"fachlichen" zu entfallen; 

c) hat Abs 2 lit. h zu lauten: 

"b) als lehrgangsmäßige Berufsschulen mit 
einem in jeder Schulstufe acht - in Schul
stufen, die einem halben Jahr des Lehrver
hältnisses entsprechen, vier - zusammen
hängende Wochen dauernden Unterricht; 
wenn an' ganzj:ihrigen Berufsschulen glei
cher Art zur Erfüllung des Lehrplanes 
jedoch mehr als ein voller Schultag oder 
zwei halbe Schultage notwendig sind, mit 
einem in jeder Schulstufe entsprechend län
ger dauernden Unterricht; die dem halben 
Jahr des Lehrverhältnisses entsprechende 
Unterrichtszeit kann auch auf die vorher
gehenden Schulstufen aufgeteilt werden; 
oder"; 

d) hat Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) An den lehrgangsmäßigen Berufsschulen 
ist eine einmalige Unterbrechung eines Lehrgan

'des zu Weihnachten, aus Anlaß von Semester
ferien und zu Ostern (ohne Anrechnung auf die 
Lehrgangsdauer) zulässig.". 

33. Im § 51 erhält der gegenwärtige Text die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; ferner ist folgender 
Abs. 2 anzufügen: 

,,(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu be
stimmen, daß der Unterricht in Leibesübungen, 
Maschinschreiben, Stenotypie und lebender 
Fremdsprache sowie in den praktischen Unter
richtsgegenständen statt für die gesamte Klasse 
in Schülergruppen zu erteilen ist. Die Ausfüh
rungsgesetzgebung kann ferner bestimmen, daß 
der Unterricht in Fachzeichnen statt für die ge
samte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. 
Die Schülerzahl, bei welcher der Unterricht in 
Schülergruppen zu erteilen ist, darf für den 
Unterricht in Leibesübungen 30, in Maschin
schreiben, Stenotypie und lebender Frem,dsprache 
25, in Fachzeichnen und in den praktischen 
Unterrichtsgegenständen 20 nicht unterschreiten; 
die Ausführungsgesetzgebung kann jedoch -
wenn dies die räumliche Ausstattung erfordert -
bestimmen, daß die für die Teilung in Schüler
gruppen festzusetzende Schülerzahl für den 
Unterricht in praktischen Unterrichtsgegenstän
den 18 nicht unterschreiten darf; dies gilt nicht 
für die Trennung des Unterrichtes in Leibes
übungen nach Geschlechtern und für die prakti
schen Unterrichtsgegenstände, soweit aus Sicher
heitsgründen eine niedere Zahl erforderlich ist." 

34. § 53 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt nicht 
für die in ,den folgenden Bestimmungen vor
gesehenen Sonderformen, Lehrgänge und Kurse 
sowie für die Fachschulen für Sozialberufe." 

35. Im § 54 hat die lit. d zu lauten: 

"d) Fachschulen für Sozialiberufe,". 

36. § 56 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für jede berufsb~ldende mittilere Schule 
sind, sofern sie nicht nach § 54 Abs. 2 einer 
berufsbildenden höhreren Schule eingegliedert ist, 
ein Leiter sowie die erforderlichen Lehrer, im 
Falle der Gliederung in Fachahteilungen auch 
Ahteilungsvorstände zu bestellen." 

37. Im § 57 hat der zweite Satz zu lauten: 

"Die Bestimmungen des § 43 Abs. 1 zweiter 
Satz und Abs. 2 und 3 finden sinngemäß Anwen-
dung." . 

38. Im § 58 

a) hat Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Die gewerblichen, technischen und kunst
gewerblichen Fachschulen umfassen einen zwei
bis yierjährigen Bildungsgang.Sie dienen der Er
lernung eines oder mehrerer Gewerbe oder der 
Ausbildung auf tedlllischem oder kunstgewerb
lichem Gebiet. Hiebei ist in einem Werkstätten
unterricht oder in einem sonstigen praktischen 
Unterricht eine sichere handwerkliche öder son
stige praktische Fertigkeit zu vermitteln."; 

b) hat Abs. 4lit. b zu Iauten: 
"h) die im Hinblick auf die künftige Berufs

tätigkeit erforderlichen naturwissenschaft
lichen, fremdsprachlichen, fachtheoretischen, 
praktischen, betriebswirtschaftlichen und 
berufskundlichen Unterrichtsgegenstände, 
ferner Pflichtpraktika. "; 

c) hat Abs. 5 zu entfalilen; 
d) erhäilt der bisherige Abs. 6 die Bezeichnung 

,,(5)". 

39. Im § 61 Abs. 1 hat die Ilit. a zu lauten: 

"a) Handelsschulen für Berufstätige, welche die 
Aufgabe haben, in einem zweijährigen Bil
dungsgang Personen, die die achte Schul
stufe erfolgreich abgeschlossen haben und 
das 17. Lebensjahr spätestens im Kalender
jahr der Aufnahme vollenden sowie eine 
Berufsausbildung abgeschlossen haben oder 
in das Berufsleben eingetreten sind, zum 
Biildungsziel der' Handelsschule zu führen. 
Für den Lehrplan sind .die Bestimmungen 
des § 60 Abs. 2 aruz'uwenden." 
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40. § 63 hat zu lauten: 

,,§ 63. F ach s c h u I e n f ~ r S 0 z i alb e ruf e 

(1) Die fachschulen für Soziatberufe umfassen 
einen ein- bis dreijährigen Bildungsgang und die
nen unter praktischer Einführung in die Berufs
tätigkeit der Erwerbung der Fachkenntnisse für 
die Ausübung eines Berufes .auf sozialen Gebieten. 

(2) Die Aufnahme in eine ein- oder zweijäh
rige Fachschule für Sozialberufe setzt die Erfül
lung der a~lgemeinen Schulpflicht, die Aufnahme 
in eine dreijährige Fachschule für Sozia'lberufe 
setzt die erfolgreiche Erfüllung der ersten acht 
Jahre der allgemeinen Schulpflicht voraus. 

(3) Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat durch Verordnung die Vollendung 
eines höheren Aufnahmealters zu bestimmen, so
fern dies wegen der für die betreffende Fach
schule ,für Sozialberufe notwendige körperliche 
oder geistige Reife erforderlich ist. Ferner kann 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
als Aufnahmevoraussetzung den erfolgreichen 
Besuch einer oder mehrerer Klassen einer anderen 
Schulart oder eine Praxis vorsehen, sofern der 
LehrpJan auf ein derartiges Wissen oder Können 
aufbaut. 

(4) Im Lehrplan (§ 6) der Fachschulen für 
Sozialberufe sind als Pflichtgegenstände vorzu
sehen: 

a) Religion; Deutsch, Geschichte, Geographie, 
Staatshürgerkunde, Leibesübungen; 

b) die im Hinblick. auf die künftige Berufs
tätigkeit erforderlichen fachtheoretischen, 
praktischen, lebens- und berufskundHchen 
und musischen Unterrichtsgegenstände so
wie Praktika." 

41. § 69 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprü
fung einer berufsbildenden höheren Schule be
rechtigt zum Besuch einer Hochschule, für die die 
Reifeprüfung ImmatrikU'la tionsvoraussetzung ist, 
wobei nach den Erfordernissen der verschiedenen 
Studienrichtungen durch Verordnung des Bun
desministers für Unterricht und Kunst im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung zu bestimmen ist, in wel
chen Fällen Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung 
abzulegen sind." 

42. § 70 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für jede berufsbildende höhere Schule 
sind ein Leiter und die erforderlichen Lehrer 
sowie im Falle der Gliederung in Fachabteilungen 
Abteilungsvorstände zu bestellen." 

43. Im § 71 hat der zweite Satz zu ,tauten: 

"Die Bestimmungen des § 43 Abs. 1 zweiter Satz 
und .Nbs. 2 und 3 finden sinngemäß Anwendung." 

44. Im § 72 

a) hat im Abs. 5 der erste Satz zu lauten: 
"In den Lehrplänen (§ 6) für die einzelnen Fach
richtungen der Höheren technischen und gewerb
lichen Lehranstalten sind als Pfl.ichtgegenstände 
vorzusehen:" ; 

b) ist im Abs. 5 lit. b am Ende des ersten Satzes 
nach den Worten "berufsktindlichen Unterrichts
gegenstände" ein Beistrich zu setzen und fort
zufahren: "ferner Pflichtpraktika. " 

45. Im § 73 Abs. 1 

a) hat die lit. a zu lauten: 
"a) Höhere technische und gewerbliche Lehr

anstalten für Berufstätige, welche die Auf
gabe haben, in einem vierjährigen Bildungs
gang Personen, die das 17. Lebensjahr spä
testens im Kalenderjahr der Aufnahme voH
enden und eine Berufsausbildung abge
schlossen haben oder in das Berufsleben 
eingetreten sind, zum BilduIl!g5'ziel der 
Höheren teChnischen oder ,gewerlblichen 
Lehranstalt zu führen. 

Voraussetzung für die Aufnahme ist ferner die 
erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlußprüfung 
in einem entsprechenden LehI'beruf oder der er
folgreiche Abschluß einer einschlägigen Fachschule 
oder Werkmeisterschule sowie die· erfolgreiche. 
Ablegung einer AufnahmspI'Üfung über den Lehr
stoff des Vorlbereitungslehrganges (Abs. 5); für 
Bewerber, die weder eine Lehrabschlußprüfung in 
einem entsprechenden Lehrberuf erfolgreich ab
gelegt noch eine einschlägige Fachschule oder 
Werkmeisterschule erfolgreich abgeschlossen ha
ben, ist der erfolgreiche Besuch des VOl'1berei
tungslehrganges (Abs. 5) Aufnahmsvorausset
zung; der erfolgreiche Abschluß des Vorberei
tungslehrganges (Abs. 5) ersetZJt .die Aufnahms
prüfung." ; 

b) haben in ·der lit. b an Stelle der Worte "ein
oder zweijährigen" die Worte "ein- bis zweijäh
rigen" zu treten und die Worte "anderer Art 
oder anderer Fachrichtung" zu entfallen. 

46. Im § 73 hat Albs. 5 zu lauten: 

,,(5) Zur Vorbereitung auf die Aufnahme in 
eine Höhere 'technische od~r gewerbliche Lehr
anstalt für Berufstätige können einjährige Vor
bereitungslehrgänge eingerichtet werden. Für den 
Lehrplan solcher Vorbereitungslehrgänge sind die 
Bestimmungen des § 72 Aibs. 5 sinngemäß mit 
der Maßgabe anzuwenden, ,daß nur jene Unter
richtsgegenstände vorzusehen sind, die für die 
Erwerbung des für die Aufnahme in die Höhere 
Lehranstalt für Berufstätige erforderlichen Bil
dungsstandes notwendig sind; für jene Bewel'ber, 
die keine Lehrabschlußpr,üfung in einem entspre
chenden Lehrberuf erfolgreich abgelegt oder keine 
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einschlägige Fachschule oder Werkmeisterschule 
erfolgreich abgeschlossen haben, ist ein zusätz
licher praktischer Unterricht vorzusehen." 

47. Im § 75 Abs. 1 

a) hat lit a zu lauten: 

"a) Handelsakademien für Berufstä:tige, welche 
die Aufgabe haben, in einem vierjähri.gen 
Bildungsgang Personen, die das 17. Lebens
jahr spätestens im Kalenderjahr der Auf
nahme vollenden und eine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben oder in das Berufs
leben eingetreten sind, zum Bildungsziel 
der Handelsakademie zu führen." ; 

b) haben in der lit. b die Worte "anderer Art" 
zu entfallen. 

48. Im § 76 ist im Abs. 2 lit. b nach den Wor
ten "herufskundlichen _ Unterrichtsgegenstände" 
ein Beistrich zu setzen und fortzufahren: "ferner 
Pflichtpraktika. " 

49. Im § 77 Abs. 1 haben 

a) die lit. a zu lauten: 

"a) Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche 
Frauenberufe für Berufstätige, welche die 
Aufgabe haben, in einem v.ierjährigen Bi,l
dungsgang Frauen, die das 17. Lebensjahr 
spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme 
vollenden und eine Berufsausbildung abge
schlossen haben oder in das Berufsleben 
(einschließlich der Tätigkeit im eigenen 
Haushak) eingetreten sind, ?;Um Bildungs
ziel der Höheren Lehranstalt für wirt
schaftliche Frauenheruf.e zu führen. Voraus
setzung für die Aufnahme ist ferner eine 
mindestens zweijährige facheinschlägige 
praktische Tätigkeit (einschließlich der 
Tätigkeit im eigenen Haushalt)."; 

b) in der Et. ,b die Worte "anderer Al'It" zu 
entfallen und ist folgender Satz vor dem letzten 
Satz einzufügen: 

"Bei Abiturientenilehrgängen für Berufstätige 
kann der Bildungsgang bis aiJf zwei Jahre aus
gedehnt werden." 

SO. Im Teil B .Albschnitt IV hat an SteHe der 
Bezeichnung "Lehranstalt für gehobene Sozial
berufe" jeweils die Bezeichnung "Akademie für 
Sozialarbeit" zu treten. ' 

51. Im § 80 haben die Absatzbezeichnung 
,,(1)" und der Abs. 2 zu entfallen. 

52. § 81 hat ~u lauten: 

,,§ 81. L ehr p I a n der A k ade m i e für 
Soziailarbeit 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Akademie für 
Sozialarbeit sind als Pflichtgegenstände vorzu
sehen: 

a) Human- und Sozialwissenschaften (insbe
sondere Religion sowie psychologische, päd
agogische, medizinische, rechtlliche, soziolo
gische und wirtschaftliche Fachgebiete); 

b) Methodik der Sozialarbeit; 
c) ergänzende Unterrichtsveranstaltungen, die 

im Hinblick auf die künftige Berufstätig
keit erforderlich sind; 

d) Praktika. 

(2) Im Lehrplan (§ 6) des Vorbereitungslehr
ganges der Akademie für Sozialarbeit sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen: Religion, Deutsch, 
Lebende Fremdsprache, Geschichte und Sozial
kunde, Staatsbürgerkunde, Geographie und Wirt
schaftskunde, Biologie und Umweltkunde, 
Mathematik, Physik und Chemie, Lebenskunde, 
Philosophischer Einführungsunterricht, Bildne
rische Erziehung, Musikerziehung, Leibesübun
gen. 

(3) In den Lehrplänen ist entsprech~nd den 
Bildungszielen und Bildungsinhalten .der einzel
nen Unterrichtsgegenstände festzulegen, ob der 
Unterricht als Vorlesung, Seminar oder übung 
zu erfolgen hat." 

53. Im § 82 hat Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Bei besonderer Eignung für die berufliche 
Tätigkeit auf dem Gebiete der Sozialarbe~t, 
welche durch die Ablegung einer Eignungsprü
fung nachzuweisen ist, können auch Personen, 
und zwar in den Vorbereitungslehrgang, aufge
nommen werden, die keine Reifeprüfung abge
legt, jedoch eine über die Erfüllung der allge
meinen Schulpflicht hinausreichende mindestens 
zweijährige Schulbildung erhalten haben und das 
17. Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr der 
Aufnahme vollenden." 

54. § 83 hät zu lauten: 

,,§ 83.' Dip 10m p r ü fun g 

Die Ausbildung an der Akademie ,für Sozial
arbeitwird durch die Diplomprüfung beendet." 

55. Im § 84 ist dem Abs. 1 folgender Satz 
anzufügen: 

"Für die Bestellung von Lehrbeauftragten sind 
die Bestimmungen des § 123 Abs. 5 anzuwenden." 

56. § 85 hat zu lauten: 

,,§ 85. B und e s a k ade m i e n für So z i a 1-
arbeit 

Die öffentlichen Akademien für Sozialarbeit 
sind als "Bundesakademien füt Sozialarbeit" zu 
bezeichnen. " 

57. Im § 86 hat es an Stelle von "Mädchen
handarbeit" "Werkserziehung (für Mädchen)" zu 
lauten. 
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58. § 87 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für jede Bildungsanstalt für Arbeitslehre
rinnen sind geeignete Einrichtungen zur schul
praktischen Ausbildung, insbesondere Besuchs
schulen, vorzusehen," 

59. Im § 88 hat lit. a zu lauten: 

"a) Religion, Pädagogik, Schulpraxis, Deutsch, 
Geschichte und Sozialkunde, Geographie 
und Wirtschaftskunde, Mathematik, theo
retische und praktische Fachausbildung, 
Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, 
Werkerziehung, Leibeserziehung;". 

60. Im § 90 hat es an Stelle von "Mädchen
handarbeit" "Werkerziehung (für Mädchen)" zu 
lauten. 

61. Im § 92 hat der zweite Satz zu lauten: 

"Die Bestimmungen des § 43 Abs. 1 zweiter Satz 
und Abs. 2 finden Anwendung." 

62. Im § 93 erhält der gegenwärtige Text die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; ferner ist folgender 
Abs. 2 anzufügen: 

,,(2) Die Festlegung einer Schule als Besuchs
schule für eine Bundes-Bildungsanstalt für 
Arbeitslehrerinnen hat durch Vereinl>arung des 
Bundes mit dem Erhalter der als Besuchsschule 
vorgesehenen Schule zu . erfolgen, sofern diese 
Schule nicht vom Bund erhalten wird." 

63. § 95 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Jeder Bildungsanstalt für Kindergärtnerin
nen ist ein Übungskindergarten, allenfalls' auch 
ein Übungsort einzugliedern. Darüber hinaus 
sind geeignete Kindergärten, allenfalls auch 
Horte, als Besuchskindergärten bzw. Besuchs
horte vorzusehen." 

64. § 99 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für jede Bildungsanstalt für Kindergärt
nerinnen sind ein Leiter, ein Abteilungsvorstand 
für den Übungskindergarten und den Übungs
hort und die erforderlichen weiteren Lehrer, für 
einen eingegliederten Übungskindergarten die 
erforderlichen Übungskindergärtnerinnen und 
für einen allenfalls eingegliederten Übungshort 
die erforderlichen Übungshprterzieherinnen zu 
bestellen. " 

65. Im § 100 hat der zweite Satz zu lauten: 

"Die Bestimmungen des § 43 Abs. 1 zweiter Satz 
und Abs. 2 finden Anwendung." 

66. Im § 101 erhält der gegenwärtige Text die 
Absatzbezeichnung ,,(1)"; ferner ist folgender 
Abs. 2 anzufügen: 

,,(2) Die Festlegung eines Kindergartens oder 
Hortes als Besuchskindergarten bzw. Besuchshort 

für eine Bundes-Bildungsanstalt für Kindergärt
nerinnen hat durch Vereinbarung des Bundes 
mit dem Erhalter des als Besuchskindergarten 
bzw. Besuchshort vorgesehenen Kindergartens 
bzw Hortes zu erfolgen, sofern dieser Kinder
garten bzw. Hort nicht vom Bund erhalten 
wird." 

67. § 102 hat zu lauten: 

,,§ 102. Auf gab e der Bi 1 dun g san s t a 1-
ten für Erzieher 

Die Bildungsanstalten für Erzieher haben ·die 
Aufgabe, Erzieher heranzubilden, die nach Be
rufsgesinnung, Berufswissen und Berufskönnen 
geeignet sind, die Erziehungsaufgaben in Horten 
und Heimen für Kinder und JugendliChe zu er
füllen." 

68. Im § 105 ist an Stelle .des letzten Satzes 
einzufügen: 

"Durch Verordnung des Bundesministers für 
Untericht und Kunst sind für die Aufnahme in 
die weniger als fünf Jahre umfassenden Lehrgänge 
zusätzliche Aufnahmsvoraussetzungen in der 
Weise festzulegen, daß kein Lehrgang, der zum 
gleichen Bildungsziel führt, lebertsaltersmäßig 
früher als beim Besuch eines fünf jährigen Lehr
ganges abgeschlossen wird und die bildungsmäßi
gen Voraussetzungen in ihrer Gesamtheit annä
hernd den gleich.en Grad aufweisen." 

69. Im § 108 hat der zweite Satz zu lauten: 
"Die Bestimmungen des § 43 Abs. 1 zweiter Satz 
und Abs. 2 und 3 finden sinngemäß Anwen
dung." 

70. Im 11. Hauptstück Teil C hat der Ab
schnitt IV zu lauten: 

"A b s c h n i t t IV 

Berufspädagogische Akademien 

§ 110. Auf gab e der B e ruf s p ä d a g 0 g i
schen Akademien 

Die Berufspädagogische~ Akademien haben die 
Aufgabe, aufbauend auf dem Bildungsgut einer 
höheren Schule, einer Meisterausbildung oder 
gleichwertigen Befähigung jenes fachliche Wissen 
und Können zu vermitteln, das zur Ausübung 
des Berufes als Lehrer für berufsbildende Pflicht
schulen, als Lehrer für den hauswirtschaftlichen 
oder gewerblichen Fachunterricht an berufsbil
denden mittleren und höheren Schulen sowie als 
Lehrer für Stenotypie und Phonotypie befähigt. 
Ferner können die Berufspädagogischen Akade
mien entsprechend den.unterriditlichen Erforder
nisen berufspädagogische Tatsachenforschung be
treiben. 
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§ 111. Aufbau der Berufspäd·ago.gi
sehen Akademien 

(1) Die Ausbildung an den Berufspädagogischen 
Akademien umfaßt zwei bis sechs Semester. 

(2) Die Studien veranstaltungen gliedern sich 
in Vo.rlesungen, Seminare, übungen so.wie Schul
und Erziehungspraxis. 

(3) Für jede Berufspädagogische Akademie sind 
geeignete Einrichtungen Zur schulpraktischen 
Ausbildung, insbeso.ndere Besuchssehulen, vo.rzu
sehen. 

(4) Die Berufspädago.gischen Akademien kön
nen in fo.lgende Abteilungen ge~1iedert werden: 

a) Abteilung für die Lehramtsausbildung für 
Berufsschulen, 

b) .A!bteilung für die Lehramtsausbildung für 
den hauswirtschaftlichen Fachunterricht, 

e) Abteilung für die Lehramtsausbildung für 
den gewerblichen Fachunterricht, 

d) Ahteilung für die Lehramtsausbildung für 
Steno.typie und Pho.no.typie. 

(5) An den Berufspädagogischen Akademien 
können Lehrgänge und Kurse 'Zur Vorbereitung 
auf Erweiterungsprüfungen für allgemeinbildende 
und fachliche Unterrichtsgegenstände an ber:ufs
badenden Schulen so.wie für Steno.typie und 
Photo.typie mit einer Dauer ibis zu einem Jahr 
geführt werden. Auf diese Lehrgänge und Kurse 
sind die Bestimmungen der §§ 112 bis 114 nach 
den Erfordernissen der Ausbildung sinngemäß 
anzuwenden. 

(6) An den Berufspädagogischen Akademien 
sind StudienlbilJlio.theken einzurichten, die der 
Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung zu die
nen haben. 

§ 112. L ehr p I a n der B e ruf s p ä d .a g 0-

gisehen Akademien 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Berufspädagogischen 
Akademien sind als Pflichtgegenstände vorzu
sehen: 

a) Humanwissenschaften (insbeso.ndere Reli
gionspädagogik, Erziehungswissenschaft, 
Unterrichtswissenschaft, Pädagogische Psy
chologie, Pädagogische Soziolo.gie, Betriebs
so.ziologie, Schulrechtskunde, Biologische 
Grundlagen der Erziehung, Schulhygiene 
und Gesundheitslehre); 

b) Didaktik der Unterrichtsgegenstände; 
e) Schulpraktische Ausb~ldung; 
d) ergänzende Unterrichtsveranstaltung·en, die 

im HinbtJick auf die ktünftige Berufstätig
keit erfo.rderlich sind. 

(2) In den Lehrplänen ist entsprechend den 
Bildungszielen und Bildungsinhalten der einzel
nen Unterrichtsgegenstände festzulegen, ob der 
Unterricht als Vorlesung, Seminar o.der übung 
zu erfolgen hat. 

§ 113. Auf nah m s v 0. rau s set z u n gen 

(1) Vo.raussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Akademie, Abteilung für die 
Lehramtsausbildung für Berufsschulen, ist: 

a) für allgemeinbildende und betriebswirt
schaftliche Unterrichtsgegenstände: die er
folgreiche Ablegung der Reifeprüfung ei~er 
höheren Schule und eine einschlägige Aus
bildung, 

b) für die fachlich-theoretischen Unterrichts
gegenstände: die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung einer einschlägigen höheren 
Schule oder die erfo.lgreiche Alblegung einer 
Reifeprüfung und einer einschlägigen Lehr
abschlußprüfung so.wie der erfo.lgreiche Ab
schluß der Berufsschule oder eine gleich
wertige einschlägige Befähigung, 

e) für die fachlich-praktischen Unterrichts
gegenstände: die erfolgreiche Ablegung 
einer einschlägigen Meisterprüfung oder 
eine gleichwertige einschlägige Befähigung, 

d) in allen Fällen: ·die Zurüeklegung einer Be
rufspraxis. . 

(2) Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädago.gische Akademie, Abteilung für die 
Lehramtsausbildung für den hauswirtschaftlichen 
Fachunterricht. ist die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung einer höheren Schule. 

(3) Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Akademie, Abteilung für die 
Lehramtsausbildung für den gewerblichen Fach-
unterricht, ist: . 

a) ftÜr die fachlich-theo.retischen Unterrichts
gegenstände: die erfo.lgreiche Ablegung 
einer Reifeprüfung . einer einschlägigen 
höheren technischen oder gewerblichen 
Lehranstalt, wenn jedo.ch eine so.lche nicht 
besteht, die erfo.lgreiche Ablegung einer 
Reifeprüfung und einer einschlägigen Lehr
abschlußprüfung und der erfo.lgreiche Ab
schluß der Berufsschu'le oder eine gleich
wertige einschlägige Befähigung; 

b) für die fachlich-praktischen Unterrichts
gegenstände: die erfolgreiche Ablegung 
einer einschlägigen Meisterprüfung o.d~r 
eine gleichwertige einschlägige Befähigung; 

e) in beiden Fällen: die Zurücklegung emer 
Berufspraxis. 

(4) Vo.raussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Akademie, Abteilung für die 
Lehramtsausbildung für Steno.typie und Phono.
typie, ist: 

a) die erfo.lgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
einer höheren Schule, -

b) der Nachweis der Kenntnisse und Fertig
keiten in der Stenotypie und 

e) die Zurücklegung einer Berufspraxis. 
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(5) Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat durch Verordnung festzulegen, welche 
Unterrichtsgegenstände jeweils zu den Fachgrup
pen im Sinne des Abs. 1 lit. abis c und des 
Abs. 3 lit. a und b gehören und welche Mindest
dauer und Art der Berufspraxis in den einzelnen 
Fachgruppen gemäß Abs. 1 Et. d, Abs. 3 lit. c 
und Abs. 4 lit. c erforderlich sind. Weiters hat 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
durch Verordnung festzulegen, welche höheren 
Schulen, Ausbildungen, Lehrahschlußprüfungen 
und Meisterprüfungen im Sinne. der Ahs. 1 bis 3 
alls einsch'lägig anzusehen sind und in welchen 
Fällen die Absolvierung eines Abiturientenlehr
gangesdie Reifeprüfung einer einschlägigen höhe
ren Schule ersetzt. Ferner ist festzusetzen, welche 
Befähigung als gleichwertig im Sinne der Abs. 1 

und 3 anzusehen ist. Ebenso ist festzulegen, auf 
welche Weise der im Abs. 4 lit. b geforderte 
Nachweis der Kenntnisse und Fertigkeiten in der 
Stenotypie zu erlbringen ist. 

(6) Personen, die bereits mindestens ein Jahr 
in einem Dienstverhältnis als Lehrer an einer 
Schulart stehen, für die sie die Lehramtsausbil
dung anstreben, sind hei der Aufnahme in die 
Berufspädagogischen Akademien in erster Linie 
zu berücksichtigen. 

§ 114. L ehr amt s p r ü fun g 

(1) Die AusMldung an den Berufspädagogischen 
Akademien schHeßt ab: 

a) bei der Lehramtsaushildung für Berufs
schulen mit der Lehramtsprüfung für Be
rufsschulen; 

b) bei der Lehramtsausbildung für den haus
wirtschaftlichen Fachunterricht mit der 
Lehramtsprüfung für 'den hauswirtschaft
lichen Fachunterricht an berufsbildenden 
mittleren und höheren Schuilen; 

oe) bei der Lehramtsausbildung für den gewerb
lichen Fachunterricht mit der Lehramtsprü
fung . für' den gewerblichen Fachunterricht 
an berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen; 

d) bei der Lehramtsaushildung für Stenotypie 
und Phonotypie mit der Lehramtsprüfung 
für Stenotypie und Phototypie. 

(2) Die Lehramtsprüfung ist vor einer Prü
fungskommission a:bzu1legen, deren Vorsitzender 
-vom Bundesminister für Unterricht und Kunst 
zu hestellen ist. 

§ 115. L ehr e r 

len. Für die Bestellung von Lehrbeauftragten 
sind die Bestimmungen des § 123 Abs. 2 anzu
wenden. 

(2) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 findet 
Anwendung. 

§ 116. B e ruf s p ä d a g 0 gis c h e A k a d e
mien des Bundes 

(1) Die öffentlichen Berufspädagogischen Aka
demien führen die Bezeichnung "Berufspädagogi
sche Akademien des Bundes". Zur näheren Kenn
zeichriung kann neben dieser Bezeichnung die 
Abteilung angeführt werden. 

(2) Die Festlegung einer Schule als Besucbs
schule für eine Berufspädagogische Akademie des 
Bundes hat durch Vereinbarung des Bundes mit 
dem Erhalter der als Besuchsschule vorgesehenen 
Schule zu erfolgen, sofern diese Schule nicht vom 
Bund erhalten wird: 

§ 117. Kur a tor i end erB e ruf s p ä d
agogischenAkademiendes Bundes 

(1) An jeder Berufspädagogischen Akademie 
des Bundes ist ein Kuratorium einzurichten, dem 
die unmittelbare Verwaltung der Berufspädagogi
schen Akademie auf dem Gebiete der Schulerhal
tung, die Erstattung von Dreiervorschlägen für 
die Bestellung des Direktors, der Abteilungs
vorstände und der Lehrer der Berufspädagogi
schen Akademie sowie die Beratung des Direk
tors obliegen. 

a) Dem Kuratorium haben als Mitglieder an
zugehören: 

a) mit beschließender Stimme: 
der Präsident des Landesschulrates (der 
Amtsführende Präsident des Landesschul
rates), in dessen örtlichen Zuständigkeits
bereich die Berufspädagogische Akademie 
des Bundes liegt, als Vorsitzender und zehn 
weitere vom Kollegium des Landesschul
rates zu bestellende Mitglieder; 

b) mit beratender Stimme: 
der Amtsdirektor des Landesschulrates, der 
(die) für die berufsbildenden Schulen zu
ständige(n) Landesschulinspektor( en), der 
Direktor der Berufspädagogischen Aka
demie des Bundes und vier weitere vom 
Lehrerkollegium der Berufspädagogischen 
Akademie des Bundes aus seiner Mitte zu 
entsendende Lehrer sowie zwei Vertreter 
der Studierenden ~nd Je ein Vertreter der 
Kammer der. gewerblichen Wirtschaft und/ 
der Arbeiterkammer des betreffenden Bun
deslandes. 

(1) Für jede Berufspädagogische Akademie sind (3) Die nach Abs. 2 lit. a stimmberechtigten 
ein Direktor, die erforderlichen AbteiIungsvor- Mitglieder des Kuratoriums sind nach dem. 
stände und die erforderlichen Lehrer zu best eI- Stärkeverhältnis der Parteien im Landtag zu be-
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stellen. Für jedes stimmberechtigte Mitglied ist in 
gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

(4) Zur Beschlußfassung im Kuratorium ist die 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der nach 
Abs. 2 lit. a stimmberechtigten Mitglieder des 
Kuratoriums erforderlich. Jedem stimmberechtig
ten Mitglied kommt eine Stimme zu. Eine über
tragung der Stimme auf eine andere Person ist 
unzulässig und unwirksam, Die Beschlüsse wer
den mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 

(5) Der Amtsführende Präsident des Landes
schulrates ist berechtigt, an den Sitzungen des 
Kuratoriums, in denen der Landeshauptmann als 
Präsident des Landesschulrates den Vorsitz führt, 
mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(6) Die näheren Bestimmungen über die Ent
sendung der Mitglieder, die Beratung, die Be
schlußfassung, das Zusammentreten und die Ge
schäftsbehandlung der Kuratorien der Berufs
pädagogischen Akademien des Bundes sind vom 
Bundesminister für Unterricht und Kunst durch 
eine Verordnung über die Geschäftsordnung der 
Kuratorien der Berufspädagogischen Akademien 
des Bundes festzusetzen." 

71. Die §§ 118 bis, 123 ha;ben zu lauten: 

,,§ 118. Auf gab e der P ä d a g 0 gis c h e n 
Akademien 

Die Pädagogischen Akademien haben die Auf
gabe, aufbauend auf dem Bildungsgut einer 
höheren Schule, Volksschullehrer, Hauptschulleh
rer, Sonderschullehrer und Lehrer für Polytech
nische Lehrgänge heranzubilden, die nach Berufs
gesinnung, Berufswissen und Berufskönnen ge
eignet sind, die Aufgaben des Lehrberufes zu 
erfüllen. Ferner können die Pädagogischen Aka
demien entsprechend den unterrichtlichen Erfor
dernissen pädagogische Tatsachenforschung be
treiben. 

§ 119. Auf bau der P ä d a g 0 gis c h e n 
Akademien 

(1) An den Pädagogischen Akademien sind 
Studiengänge für das Lehramt an Volksschulen 
zu führen. Ferner können Studiengänge für das 
Lehramt an Hauptschulen, an Sonderschulen und 
an Polytechnischen Lehrgängen geführt werden. 

(2) Die Studiengänge für das Lehramt an 
Volksschulen haben vier Semester, die Studien
gänge für das LehralIlt an Hauptschulen, an 
Sonderschulen und an Polytechnischen Lehrgän
gen sechs Semester zu umfassen. 

(3) Die Studienveranstaltungen gliedern sich 
in Vorlesungen, Seminare, übungen sowie Schul
und Erziehungspraxis. 

(4) Jeder Pädagogischen Akademie ist eine 
übungsschule einzugliedern. Diese kann umfas
sen: eine Volksschule, eine Hauptschule und eine 
Sonderschule. Neben den übungsschulen sind ge
eignete Schulen in der erforderlichen Zahl als 
Besuchsschulen zu bestimmen, wobei auch Poly
technische Lehrgänge mit einzuschließen sind. 

(5) Die übungsschule hat die Aufgabe, an der 
Einführung der Studierenden in die Erziehungs
und Unterrichtspraxis mitzuwirken sowie neue 
Wege der Unterrichtsgestaltung zu erproben. Die 
Besuchsschule hat insbesondere die Aufgabe, die 
erziehungs- und unterrichtspraktische Ausbildung 
im Hinblick auf die Schulwirklichkeit zu ergän
zen und zu festigen. 

(6) Die übungsvolksschule ist als vierklassige 
Volksschule für die erste bis vierte Schulstufe 
zu füh;en. Die Zahl der Schüler in einer Klasse 
einer übungs schule soll im allgemeinen 30 be
tragen und darf 36 nicht übersteigen. Der Bun
desminister für Unterricht und Kunst hat nach 
den Erfordernissen durch Verordnung zu be
stimmen, bei welcher Schülerzahl der Unterricht 
in den Pflidngegenständen Werkerziehung, Haus
wirtschaft und Leibesübungen statt für die ge
samte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. 
Insoweit die Ausführungsgesetzgebung des Lan
des, in dem die Pädagogische Akademie ihren 
Standort hat, für Volksschule~ keine Trennung 
des Unterrichtes in Leibesübungen nach Ge
schlechtern vorsieht' (§ 8 a Abs. 3 lit. a), kann 
der Leiter der Pädagogischen Akademie den ge
ineinsamen Unterricht von Knaben und Mäd
chen in Leibesübungen an der übungsvolksschule 
vorsehen. 

(7) Eine übungshauptschule ist zweizügig zu 
führen. Sofern für eine Führung von zwei Klas
senzügen nicht genügend Schüler zur Verfügung 
stehen, kann die Führung beider Klassenzüge in 
einer Klasse erfolgen. Die Zahl der Schüler in 
einer Klasse einer übungshauptschule soll im 
allgemeinen 30 betragen und darf 36 nicht über
steigen. Der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst hat nach den Erfordernissen durch Ver
ordnung zu bestimmen, bei welch~r Schülerzahl 
der Unterricht in den Pflichtgegenständen Le
bende Fremdsprache, Werkerziehung, Hauswirt
schaft· Und Leibesübungen bzw. im Freigegen
stand Lebende Fremdsprache statt für die gesamte 
Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. 

(8) Eine übungssonderschule hat eine minde
stens dreiklassige Allgemeine Sonderschule sowie 
mindestens eine Klasse für mehrfach behinderte 
Kinder zu umfassen. Die Zahl der Schüler in 
einer Klasse einer übungssonderschule darf höch
stens 18 betragen, in Klassen mit mehrfach be
hinderten Kindern höchsten~ 12. Der Bundes
minister für Unterricht und Kunst hat nach den 
Erfordernissen durch Verordnung zu bestimmen, 
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bei welcher Schülerzahl der Unterricht in den 
Pflichtgegenständen Werkerziehung, Hauswirt
schaft und Leibesübungen _statt für die gesamte 
Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist. Außer
dem können für die angeführten Gegenstände 
erforderlichenfalls die Schüler mehrerer Klassen 
zusammengefaßt werden. 

(9) An den Pädagogischen Akademien sind 
Studienbibliotheken einzurichten, die der Lehrer
ausbildung und der Lehrerfortbildung zu dienen 
haben. 

§ 120. L ehr p I a n der P ä d a g 0 gis c h e n 
Akademien 

(1) Im Lehrplan aller im § 119 Abs. 1 genann
ten Studiengänge sind folgende Pflichtgegenstände 
vorzusehen: 

a) Humanwissenschaften (insbesondere Reli
gionspädagogik, Erziehungswissenschaft, 
Unterrichtswissenschaft, Pädagogische Psy
chologie, Pädagogische Soziologie, Biologi
sche Grundlagen der Erziehung, Schul
hygiene, Schulrecht); 

b) Schulpraktische Ausbildung (insbesondere 
Unterrichtsbesuche, Unterrichtsanalysen, 
Lehrverhaltenstraining, Lehiübungen, 
Lehr- und Unterrichtsbesprechungen, Stadt
und Landschulpraktika) ; 

c) ergänzende Studienveranstaltungen, die im 
Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit 
erforderlich sind (insbesondere Unterrichts
technologie, Politische Bildung, Einführung 
in die Erwachsenenbildung und in die 

-außerschulische Jugenderziehung). 

(2) Im Lehrplan des Studienganges für das 
Lehramt an Volksschulen sind neben den im 
Abs. 1 genannten Pflichtgegenständen folgende 
Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Didaktik (insbesondere allgemeine Volks
schuldidaktik, Grundschuldidaktik Deutsch, 
Grundschuldidaktik Rechnen, Grundschul
didaktik Sachunterricht); 

b) erweiterter Unterricht alternativ in Musik
erziehung ~der Bildnerischer Erziehung 
oder Werkerziehung oder Leibeserziehung; 

-c) ergänzende Unterrichtsveranstaltungen, die 
im Hinblick auf die künftige Berufstätig
keit erforderlich sind. 

(3) Im Lehrplan des Studienganges für das 
Lehramt an Hauptschulen sind neben den im 
Abs. 1 genannten Pflichtgegenständen vorzu
sehen: 

a) Als alternativer Pflichtgegenstand: 
Deutsch oder Mathematik oder Lebende 
Fremdsprache; 

b) als alternativer Pflichtgegenstand die Fach
wissenschaft eines bestimmten Gegenstan
des oder einer Gegenstandsgruppe der 
Hauptschule; 

c) als Pflichtgegenstand die den in lit. a und b 
genannten alternativen Pflichtgegenständen 
entsprechende Fachdidaktik. 

(4) Im Lehrplan des Studienganges für das 
Lehramt an Sonderschulen sind neben den im 
Abs. 1 genannten Pflichtgegenständen als pflicht
gegenstände vorzusehen: 

a) Allgemeine Sonderpädagogik; 
b) zwei Studienbereiche entsprechend den Be-

hinderungsarten bzw. -gruppen. 

Anstelle eines der in lit. b genannten Studien
bereiche kann einer der im Abs. 3 lit. a und b 
genannten alternativen Pflichtgegenstände zusam
men mit der entsprechenden Fachdidaktik (Abs. 3 
lit. c) gewählt werden. 

(5) Im Lehrplan des Studienganges für das 
Lehramt an Polytechnischen Lehrgängen sind 
neben den im Abs. 1 genannten Pflichtgegenstän
den vorzusehen: 

a) Als alternativer Pflichtgegenstand: 
Deutsch oder Mathematik oder Lebende 
Fremdsprache; 

b) als alternativer Pflichtgegeristand: 
sozial- und wirtschaftskundlicher Studien
bereich oder naturkundlicher Studien
bereich oder lebens- und berufskundlicher 
Studienbereich ; 

c) als Pflichtgegenstand die den in lit. a undb 
genannten alternativen -Pflichtgegenständen 
entsprechende Fachdidakcik. 

§ 121. Auf nah m s vor aus set z u n gen 

Voraussetzung für die Aufnahme in eine Päd
agogische Akademie ist die erfolgreiche Able
gung der Reifeprüfung einer höheren Schule. Fer
ner ist die körperliche _ Eignung für die Ausbil
dung an der -Pädagogischen Akademie nachzu
welsen. 

§ 122. L ehr amt s p r ü fun g 

Die Ausbildung an den Pädagogischen Akade
mien schließt entsprechend dem Studiengang mit 
der Lehramtsprüfung für Volksschulen, für 
Hauptschulen, für Sonderschulen oder für Poly
technische Lehrgänge ab. Die Lehramtsprüfung 
ist vor einer Prüfungskommission abzulegen, 
deren Vorsitzender vom Bundesminister für 
Unterricht und Kunst zu bestellen ist. 

§ 123. L ehr e r 

(1) Für jede Pädagogische Akademie sind ein 
Direktor, ein Abteilungsvorstand für die übungs
schule sowie die erforderlichen weiteren Lehrer 
zu bestellen. Sofern an einer Pädagogischen Aka-
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demie neben dem Studiengang für das Lehramt 
an Volksschulen ein Studiengang für das Lehr
amt an Hauptschulen gefi!hrt wird, ist für den 
zuletzt genannten Studiengang ein Abteilungs
vorstand zu bestellen; dieser Abteilungsvorstand 
kann auch mit der Betreuung eines Studiengan
ges für das Lehramt an Sonderschulen und für 
das Lehramt an Polytechnischen Lehrgängen an 
der betreffenden Pädagogischen Akademie be
traut werden. Sofern sich die übungsschule in 
eine übungsvolksschule mit mindestens paralleler 
Führung jeder Schulstufe und eine übungshaupt
schule mit zwei Klassenzügen gliedert, ist für die 
übungsvolksschule und für die übungshaupt
schule je ein Abteilungsvorstand zu bestellen; im 
Falle der Führung einer übungssonderschule ist 
auch für diese ein eigener Abteilungsvorstand zu 
bestellen, sofern sie mit mindesteris acht Klassen 
geführt wird. 

(2) Bei Bedarf können Unterrichtsveranstaltun
gen auf bestimmte oder unbestimmte Zeit Lehr
beauftragten übertragen werden. Als Lehrbeauf
tragte kommen Fachleute in Betracht, die nicht 
als Lehrer für die betreffende Schule bestellt 
sind. Ein Dienstverhältnis wird durch einen Lehr
auftrag nicht begründet. 

(3) Der Unterricht in den Klassen der übungs
volksschule und der übungssonderschule mit der 
Volksschule vergleichbarer Organisationsform ist, 
von einzelnen Gegenständen abgesehen, durch 
Klassenlehrer zu erteilen. Der Unterricht in den 
Klassen der übungshauptschule und der übungs
sonderschule mit der Hauptschule vergleichbarer 
Organisationsform ist durch Fachlehrer zu er
teilen. 

(4) Die Bestimmung des § 42 Abs. 3 findet An
wendung." 

72. Im § 124 hat 

a) Abs. 2 zu lauten: 
,,(2) An jeder Pädagogischen Akademie des 

Bundes ist ein 'Kuratorium einzurichten, dem die 
unmittelbare Verwaltung der Pädagogischen Aka
demie auf dem Gebiete der Schulerhaltung, die 
Erstattung von Dreiervorschlägen für die Be
stellung des Direktors, der Abteilungsvorstände 
und der Lehrer der Pädagogischen Akademie so
wie die Beratung des Direktors obliegen."; 

b) Abs. 3 lit. b hat zu lauten: 

"b) mit beratender Stimme: 

73. Im Ir. Hauptstück Teil C hat der Ab
schnitt VI zu lauten: 

"Abschnitt VI 

Pädagogische Institute und Berufspädagogische 
Institute 

§ 125. Auf gab e der P ä d a g 0 gis ehe n 
Ins t i tut e -u n d der B e ruf s p ä d a g 0 g i

schen Institute 

(1) Die Pädagogischen Institute dienen der 
Fortbildung der Lehrer an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen. Darüber hinaus können an den 
Pädagogischen Instituten auch Einrichtungen für 
die Fortbildung der Lehrer an den sonstigen 
allgemeinbildenden Schulen sowie für Personen, 
die die Ausbildung an einer Bildungsanstalt für 
Kindergärtnerinnen oder für Erzieher erfolgreich 
abgeschlossen haben, vorgesehen werden. Als wei-. 
tere Aufgabe obliegt den Pädagogischen Insti
tuten die Vorbereitung von Volksschullehrern 
auf die Lehramtsprüfung für Hauptschulen, für 
Sonderschulen und für Polytechnische Lehrgänge. 
Ferner haben sie der pädagogischen Tatsachen
forschung zu dienen. 

(2) Die Berufspädagogischen Institute dienen 
der Fortbildung der Lehrer an berufsbildenden 
Schulen. Außerdem haben sie der berufspädagogi-
sche/n Tatsachenforschung zu dienen. . 

(3) An den Pädagogischen Instituten und an 
den Berufspädagogischen Instituten können 
Lehrgänge, Kurse sowie einzelne Lehrveranstal
tungen, die zur Erfüllung besdnderer Unter
richtszwecke dienen, abgehalten werden. Solche 
Lehrgänge, Kurse sowie einzelne Lehrveranstal
tungen können auch außerhalb des Standortes 
des Pädagogischen Institutes und des Berufspäd
agogischen Institutes und auch während der nach 
Maßgabe des Schulzeitgesetzes vorlesungsfreien 
Zeit veranstaltet werden. 

(4) Die Pädagogischen Institute und die Be
rufspädagogischen Institute sind Akademien (§ 3-
Abs. 2 lit. b sublit. dd). 

§ 126. Auf bau der P ä d a g 0 gis ehe n 
Ins t i tut e und d-e r Be ruf s p ä d a g 0 g i-

schen Institute 

(1) Die Pädagogischen Institute und die Berufs
pädagogischen Institute sind entsprechend ihren 
Aufgaben in Abteilungen zu gliedern. 

(2) Die Bildungsaufgaben der Pädagogischen 
Institute und der Berufspädagogischen Institute 
sind durch Vorlesungen, Seminare und übungen 
zu erfüllen, die auch im Zusammenwirken mit 
Pädagogischen Akademien bzw. Berufspädagogi-' 
schen Akademien durchgeführt werden können. 

Der Amtsdirektor des Landesschulrates, der 
(die) für die_ Volks-, Haupt- und Sonder
schulen zuständige(n) Landesschulinspek
tore en), der Direktor der Pädagogischen 
Akademie des Bundes und drei weitere 
vom Lehrerkollegium der Pädagogischen 
Akademie des Bundes aus seiner Mitte zu (3) Pädagogische Institute können in Verb in
entsendende Lehrer s.owie zwei Vertreter dung mit einer Pädagogischen Akademie, Be
der Studierenden." rufspädagogische Institute in Verbindung mit: 
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eiper Berufspädagogischen Akademie geführt 
werden. Pädagogische Institute und Berufspäd
agogische Institute können auch in Verbindung 
miteinander geführt werden. 

§ 127. L ehr e r 

(1) Für jedes Pädagogische Institut (Berufs
pädagogisches Institut) sind ein Leiter und die 
erforderlichen Lehrer zu bestellen. Im Falle der 
Verbindung eines Pädagogischen Institutes und 
eines Berufspädagogischen Institutes ist em 
gemeinsamer Leiter zu bestellen; sofern der 
gemeinsame Leiter des Pädagogischen und Berufs
pädagogischen Institutes vor seiner 'Bestellung 
zum Leiter Lehrer im allgemeinbildenden Schul
wesen war, kann in Unterordnung unter diesen 
Leiter ein Abteilungsvorstand für den Bereich 
des Berufspädagogischen Institutes, sofern der 
gemeinsame Leiter vor seiner Bestellung zum Lei
ter Lehrer im berufsbildenden Schulwesen war, 
kann in Unterordnung unter diesen Leiter ein 
Abteilungsvorstand für den Bereich des Päd
agogischen Institutes bestellt werden. 

(2) Für die Bestellung von Lehrbeauftragten 
sind die Bestimmungen des § 123 Abs. 2 anzu
wenden. 

(3) Die Bestimmung des § 42 Abs. '3 findet 
Anwendung. 

§ 128. P ä d a g 0 gis ehe Ins t i tut e des 
Bundes und Berufsp,ädagogische 

Institute des Bundes 

Die vom Bund erhaltenen Pädagogischen Insti
tute ,bzw. Berufspädagogischen Institute haben 
die Bezeichnung "Pädagogische Institute des Bun
des" bzw. "Berufspädagogische Institute des Bun
des" unter Anführung des Bundeslandes, in dem 
sie errichtet sind, zu führen. Im Falle der Ver
bindung eines Pädagogischen Institutes und eines 
Berufspädagogischen Institutes (§ 126 Abs. 3), 
die vom Bund erhalten werden, ist die Bezeich
nung "Pädagogisches und Berufspädagogisches 
Institut des Bundes" zu führen." 

74. Dem § 129 ist folgender Abs. 7 anzufügen: 

,,(7) Bis zu einer al1derweitigen Regelung durch 
Bundesgesetz hat die Lehramtsausbildung für 
hauswirtschaftliche Berufsschulen am Berufspäd~ 
agogischen Institut des BUlldes in Vorarlberg zu 
erfolgen. " 

75. Die §§ 131 a, 131 bund 131 c haben zu 
lauten: 

,,§ 131 a. 

. Während des im § 131 b näher umschriebenen 
Zeitraumes gelten abweichend von den Bestim
mungen der §§ 35, 37, 39 und 40 folgende Vor
schriften: 

1. § 35 Abs.l und 2 haben zu lauten: 

(1) Die allgemeinbildenden höheren Schulen 
mit Unter- und Oberstufe schließen an die 
4.Schulstufe der Volksschule an und umfassen acht 
Schulstufen (5. bis 12. Schulstufe); die Unter
stufe und die Oberstufe umfassen je vier Schul
stufen. 

(2) Das Oberstufenrealgymnasium schließt an 
die 8. Schulstufe an und umfaßt eine vierjährige 
C?berstufe (9. bis 12. Schulstufe). Eine. einjährige' 
übergangsstufe kann eingerichtet werden. 

2. § 37 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

Das Aufbaugymnasium und das Aufbaureal
gymnasium umfassen eine vierjährige Oberstufe. 
Eine einjährige übergangsstufe kann eingerichtet 
werden. 

3. Im § 39 Abs. lZ. 2 hat es in den Klammer
ausdrücken jeweils statt "bis 9 .. Klasse" zu lauten: 
"bis 8. Klasse". 

" 

4. § 40 Abs 1 und 2 haben zu lauten: 

(1) Die Aufnahme in eine allgemeinbildende 
höhere Schule setzt den erfolgreichen Abschluß 
jener Schulstufe, an die sie gemäß § 35 anschließt, 
sowie - ausgenommen für die Aufnahme in die 
übergangsstufe - die erfolgreiche Ablegung 
einer Aufnahmsprüfung voraus. Der erfolgreiche 
Abschluß der übergangsstufe ersetztJür die Auf
nahme in die selbständigen Oberstufenformen 
die Ablegung der Aufnahmsprüfung. 

(2) Für die Aufnahme in eine Sonderform 
gemäß § 37 Abs. 1 Z. 1 gelten die Bestimmungen 
des Abs. 1 für die selbständigen Oberstufen
formen singemäß. Die Aufnahme in eine Son
derform gemäß § 37 Abs. 1 Z. 2 setzt die Erfül
lung der im § 37 Abs. 3 genannten Voraussetzun
gen voraus; Für die Aufnahme in einer Sonder
form gemäß § 37 Abs. 1 Z. 3 gelten die Bestim
mungen des Abs. 1 sinngemäß. 

§ 131 b. 

(1) Die Bestimmungen des § 131 a Z. 1, 3 und 4 
gelten für jene Schüler, die zu Beginn' der Schul
jahre 1973/74 bis 1979/80 in die 5. oder eirie 
höhere Klasse einer allgemeinbildenden höheren 
Schule eintreten, bis zum Abschluß ihrer Schul
zeit, längstens aber bis zum Ende des Schuljahres 
1982/83. 

(2) Die Bestimmungen des § 131 a Z. 1, 3 und 4 
gelten für jene Schüler, die zu Beginn der Schul
jahre 1973/74 bis 1979/80 in die übergangsstufe 
einer selbständigen Oberstufenform eintreten, 
bis zum Abschluß ihrer Schulzeit, längstens aber 
bis zum Ende des Schuljahres 1983/84. 

. (3) Die Bestimmungen des § 131 a Z. 2 und 4 
gelten für jene Schüler, die zu Beginn der Schül-
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jahre 1973/74 bis 1979/80 in die übergängs
stufe oder in die 5. Klasse oder eine höhere 
Klasse eines Aufbaugymnasiums oder Aufbau
realgymnasiums eintreten, bis zum Abschluß ihrer 
Schulzeit, längstens aber bis zum Ende des Schul
jahres 1983/84. 

(4) Für jene Schüler,. die die lehrplanmäßig 
letzte Klasse am Ende der in den vorstehenden 
Absätzen genannten Fristen nicht erfolgreich be
suchen und zur Wiederholung der betreffenden 
Klasse berechtigt sind, verlängert sich die An
wendbarkeit der entsprechenden Bestimmungen 
um ein Schuljahr. 

§ 131c. 

Die Aufnahme in die erste Klasse einer allge
meinbildenden höheren Schule mit Unterstufe 
für die Schuljahre 1973/74 bis 1979/80 setzt ab
weichend von den Bestimmungen des § 40 an 
Stelle der erfolgreichen Ablegung einer Auf
nahmsprüfung die Feststellung der Eignung zum 
Besuch des Ersten Klassenzuges der Hauptschule 
im Sinne des § 17 voraus. Lediglich Aufnahms
bewerber, die diese Voraussetzung nicht erfüllen;· 
haben eine Aufnahmsprüfung abzulegen." 

76. Nach dem § 131 c ist einzufügen: 

,,§ i31 d. 

(1) Die Bestimmungen des § 4 Abs. 1 über die 
für beide Geschlechter gemeinsame Unterrichts
erteilung sind an Schulen, die bisher getrennt 
nach Knaben und Mädchen geführt worden sind, 
erstmals auch für jene Schüler anzuwenden, die 
mit Beginn des Schuljahres 1976/77 in die erste 
Stufe eintreten. 

(2) (Grundsatzbestimmung) Die Bestimmungen 
des Abs. 1 gelten für öffentliche Pflichtschulen, 
die keine übungsschulen sind, als Grundsatz
bestimm ungen. " 

77. § 133 hat zu lauten: 

,,§ 133. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes, soweit sie in die Zuständigkeit des Bun
des fällt, ist der Bundesminister für Unterricht 
und Kunst, hi11JSichtlich der Vorbereitung und 
Erlassung der Verordnun~en auf Grund der §§ 41 
Abs. 2 und 69 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem 
Burrdesminister für Wiss,enschaft und Forschung, 
betraut. 

(2) Mit der Wahrnehmung der dem Bund 
gemäß Art. 14 Abs. 8 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von' 1929 zustehenden 
Rechte ist der Bundesminister für Unterricht und 
Kunst betraut." 

Artikel 11 

SCHUL VERSUCHE IM BERUFSBILDENDEN 
SCHULWESEN 

§ 1. Dur c h f ü h run g von S c h u 1 v e r
s u ehe n im b e ruf s b i 1 den den S c h u l

wes e n 

Zur Erprobung neuer schulorganisatorischer 
Formen im berufsbildenden Schulwesen sind 
Schulversuche im Sinne der folgenden Bestim
mungen durchzuführen. Diese sind an bestehen
den berufsbildenden Schulen durchzuführen. 

§ 2. Lei s tun g s g r u p p e n in B e ruf s
schulen 

In Berufsschulen ist die Zusammenfassung der 
Schüler in einzelnen Unterrichtsgegenständen 
nach ihren Leistungen in Leistungsgruppen zu 
erproben. Zur Förderung des übertrittes in 
höhere Leistungsgruppen oder zur Vermeidung 
des übert1'ittes in tiefere Leistungsgruppen haben 
Förderkurse zu dienen. Für die leistungsfähigeren 
Schüler können zusätzliche Unterrichtsgegen
stände vorgesehen werden. 

§ 3. übe r lei tun g sie h r g ä n g e 

(1) überleitungslehrgänge sind für Personen 
einzurichten, die die achte Schulstufe erfolgreich 
abgeschlossen und die Lehrabschlußprüfung er
folgreich abgelegt haben; sie haben die Aufgabe, 
auf den Eintritt in den III. Jahrgang einer berufs
bildenden höheren Schule gleicher Art oder 
gleicher oder verwandter Fachrichtung vor
zubereiten. 

(2) Die überleitungslehrgänge haben ein oder 
zwei Semester zu umfassen. Ihr erfolgreicher Ab
schluß berechtigt unter Bedachtnahme auf die 
entsprechende Fachrichtung zum Eintritt in den 
III. Jahrgang einer berufsbildenden höheren 
Schule gleicher Art oder gleicher oder verwandter 
Fachrichtung ohne Aufnahmsprüfung .. 

(3) Ferner berechtigt der erfolgreiche Abschluß 
des überleitungslehrganges zum Eintritt in einen 
Aufbaulehrgang (§ 5), oder in eine berufs
bildende höhere Schule für Berufstätige ohne 
Aufnahmsprüfung. 

(4) Die überleitungslehrgänge sind berufsbil
dende mittlere Schulen im Sinne des § 3 Abs 2 
lit. b sublit. bb des Schulorganisationsgesetzes; 
BGB!. Nr. 242/1962. 

§ 4. L ehr p 1 a n g r u p p e n i n b e ruf s
bildenden mittleren Schulen 

(1) In der 4. Klasse, allenfalls auch schon in 
der 3. Klasse der vierjährigen berufsbildenden 
mittleren Schule sowie in der 3. Klasse, allenfalls 
auch schon in der 2. Klasse der dreijährigen 
berufsbildenden mittleren Schulen können zwei 
Lehrplangruppen gebildet werden. 
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(2) Die eine Lehrplangruppe hat die Aufgabe Schulorganisationsgesetzes und haben· die Auf
zu erfüllen, die in den geltenden Bestimmungen gabe, Absolventen von höheren Schulen ergän
des Schulorganisationsgesetzes für die betreffende zend das Bildungsgut einer berufsbildenden 
berufsbildende mittlere Schule vorgesehen sind. höheren Schule zu vermitteln; sie haben zwei 

(3) Die andere Lehrplangruppe hat die Auf- . bis fünf Semester zu umfassen. 

gabe, jene Kenntnisse zu vermitteln, .die nach (2) Voraussetzung für die Aufnahme in ein 
Absolvierung einer vierjährigen oder einer drei- Kolleg ist die erfolgreiche Ablegung der Reife
jährigen berufsbilqenden mittleren Schule für den prüfung einer,allgemeinbildenden höheren Schule 
Übertritt iri den IV. bzw. IH. Jahrgang einer oder einer berufsbildenden höheren Schule 
berufsbildenden höheren Schule gleicher Art oder anderer Art oder Fachrichtung. 
gleicher oder verwandter Fachrichtung erforder- (3) Der Ausbildungsgang der Kollegs wird 
lich sind. Der erfolgreiche Abschluß dieser Lehr- durch eine Reifeprüfung abgeschlosseq, die auf 
plangruppe berechtigt zur Aufnahme in den je- jene Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu 
weils in Betracht kommenden Jahrgang der beschränken ist, die nicht im wesentlichen bereits 
berufsbildenden höheren Schulen ohne Auf- durch den· vor dem Besuch des Kollegs zurück-
nahmsprüfung. gelegten Bildungsgang nachgewiesen sind. 

§ 5. Auf bau I ehr g ä n g e § 3. L ehr g ä n g e fü r B e ruf s t ä t i g e 

(1) Aufbaulehrgänge sind berufsbildende höhere Die Lehrgänge gemäß den §§ 3, 5, 6 und 7 
Schulen im Sinne des § 3 Abs. 2 lit. b sublit. ce . können auch als Lehrgänge für Berufstätige unter 
des Schulorganisationsgesetzes und haben die allfälliger Einbeziehung von Formen des Fern
Aufgabe, Absolventen berufsbildender mittlerer unterrichtes und im Falle von Abendunterricht 
Schulen zum Bildungsziel einer berufsbildenden unter allfälliger entsprechender Verlängerung der 
höheren Schule zu führen; sie haben vier bis Ausbildungsdauer geführt werden. 
sechs Semester zu umfassen. 

(2) Voraussetzung für die Aufnahme in einen § 9. Sc h u I ver s u c h s p I ä n e, Dur c h-
Aufbaulehrgang ist der erfolgreiche Abschluß f ü h run g der S eh u I ver s u ehe 
einer mittleren Schule gleicher Art oder gleicher (1) Als Grundlage für die Schulversuche im 
oder verwandter Fachrichtung oder der erfolg- Sinne der vorstehenden Bestimmungen sind 
reiche Abschluß eines entsprechenden über- Schulversuchspläne aufzustellen, die das Ziel der 
leitungslehrganges (§ 3). einzelnen Schulversuche und die Einzelheiten 

(3) Der Aufbaulehrgang wird mit einer Reife- ihrer Durchführung beschreiben. Die Schul
prüfung abgeschlossen, auf die die Bestimmungen versuchspläne sind vom Bundesminister für Un
über die Reifeprüfung der entsprechenden Art terricht und Kunst festzulegen. 
der berufsbildenden höheren Schulen sinngemäß (2) Die Durchführung der Schulversuche an 
anzuwenden sind. einzelnen Schulen bedarf der Genehmigung des 

§ 6. S p e z i a ll ehr g ä n g e 

(1) Speziallehrgänge sind je nach ihrem Bil
dungsziel entweder berufsbildende mittlere oder 
höhere Schulen im Sinne des § 3 Abs. 2 lit. b 
sublit. bb bzw. ce des Schulorganisationsgesetzes 
und haben die Aufgabe, Absolventen von mitt
leren oder von höheren Schulen sowie Personen, 
die' eine Lehrabschlußprüfung erfolgreich abge
legt haben, eine Spezialausbildung oder eine Er
gänzung ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie 
haben bis zu sechs Semester zu umfassen. 

(2) Voraussetzung für die. Aufnahme ist die 
erfolgreiche Ablegung einer Lehrabschlußprüfung 
oder der erfolgreiche Abschluß einer mittleren 
oder einer höheren Schule, wobei im Lehrplan 
je nach dem Ausbildungsziel Einschränkungen auf 
Absolventen bestimmter Vorbildung vor
genommen werden können. 

§ 7.K oll e g s 

Bundesministers für Unterricht und Kunst auf 
Antrag. des zuständigen Landesschulrates (Kol
legium), dem bei Privatschulen ein Antrag des 
Schulerhalters zugrunde zu liegen hat. Bei Bun
desschulen, die dem Bundesminister für Unter
richt und Kunst in erster Instanz unterstehen, 
tritt an die Stelle des Antrages des Landes
schulrates ein Antrag des Schulleiters. Der Bun
desminister für Unterricht und Kunst darf den, 
Schulversuch nur dann genehmigen, wenn er nach 
einem Schulversuchsplan im Sinne des Abs. 1 
durchgeführt wird. 

(3) Die Ergebnisse der Schulversuche sind unter 
Zugrundelegung des Schulversuchsplanes vom 
Bundesminister für Unterricht und Kunst nach 
Anhörung der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und des österreichischen Arbeiter
kammertages zu beurteilen und zu veröffent
lichen. 

§ 10. Sc h u I ver s u eh s z e i t rau m 

(1) Kollegs sind berufsbildende höhere Schulen Schulversuche im Sinne der vorstehenden Be-
im Sinne des § 3 Abs. 2 lit. b suJ:>lit. ce des stimmungen können in den Schuljahren 1976/77 
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bis 1981/82 begonnen werden. Sie sind je nach 
der Zahl der in Betracht kommenden Schulstufen 
auslaufend abzuschließen. . 

§ 11. Z a h I e n m ä ß i g e B es ehr ä n k u n g 
der Schulversuche 

(1) Schulversuche im Sinne des § 2 (Leistungs
gruppen in Berufsschulen) dürfen in nicht mehr 
als in 10% der Berufsschulklassen des betreffen
den Bundeslandes durchgeführt werden. 

(2) Das Ausmaß der Schulversuche im Sinne 
der §§ 3 bis 8 (Oberleitungslehrgänge, Lehrplan
gruppen in berufsbildenden mittleren Schulen, 
Aufbaulehrgänge, Speziallehrgänge, Kollegs, 
Lehrgänge für Berufstätige) darf 100;0 der Klassen 
an berufsbildenden mittleren und höheren öffent
lichen Schulen nicht übersteigen. 

§ 12. Ver ein bar u n gen z w i s ehe n 
Bund und Ländern 

(1) Soweit die Durchführung der Schulversuche 
im Sinne des § 2 die äußere Organisation der 
öffentlichen Berufsschulen berührt, ist für die 
Durchführung des Schulversuches das Bestehen 
einer diesbezüglichen Vereinbarung zwischen dem 
Bund und dem betreffenden Bundesland Voraus
setzung. 

(2) (Grundsatzbestimmung) In den Ausfüh
rungsgesetzen der Länder ist die Durchführung 
von Schulversuchen vorzusehen, durch die Schul
versuche im Sinne des § 2 ermöglicht werden, 
soweit die äußere Organisation der öffentlichen 
Berufsschulen berührt wird. Hiebei ist für di~ 
Einrichtung von Leistungsgruppen und Förder
kursen eine Mindestschülerzahl vorgesehen, die 
bei den Leistungsgruppen 12 und den Förder
kursen 8 nicht unterschreiten darf; die Mindest
zahl für die Einrichtung von Förderkursen _darf 
12 nicht überschreiten. Ferner haben die Aus
führungsgesetze die zuständigen Behörden zu er
mächtigen, die für die Durchführung von Schul
versuchen im Sinne des § 2 erforderlichen Ver
einbarungen mit dem Bund zu treffen, soweit 
die äußere Organisation der öffentlichen Berufs
schulen berührt wird. 

§ 13. Nie h t a n wen d bar k e i t des § 7 
des Schulorganisationsgesetzes 

Schulversuche im Sinne der_ vorstehenden Be
stimmungen dürfen nicht unter Anwendung des 
§ 7 des Schulorganisationsgesetzes durchgeführt 
oder bewilligt werden. 

Artikel III 

SCHUL VERSUCHE ZUR SONDERSCHULE 

(1) Im Rahmen der allgemeinbildenden Pflicht
schulen sind Schulversuche zur differenzierten 
Sonderschule (Abs. 2) und zur integrierten 
Grundschule (Abs. 3) durchzuführen. 

\" : 
(2) In den Sonderschulen ist die Zusammen-

fassung von S!chülern in einzelnen Unterrichts
gegenständen pach ihrer Leistung in Leistungs:" 
gruppen innerpalb der Klasse oder von Schülern 
mehrerer ParaUelklassen oder nächsthöheren und 
nächtsniedriget-en Stufen zu erproben (differen
zierte Sondersj:hule). 

(3) In der Grundschule ist der teilweise gemein
same Unterricht von schulreifen und sonderschul
bedürftigen Kindern zu erproben (integrierte 
Grundschule)j 

(4) Schulversuche im Sinne der Abs. 1 bis 3 
können in d~n Schuljahren 1976/77 bis 1979/80 
begonnen wetden. 

(5) Schulvkrsuche im Sinne der Abs. 1 bis 3 
dürfen in niJn.t mehr Schulen durchgeführt wer
den, als 10°/6 der Sonderschulen des betreffenden , . 

Bundeslande~ entspricht. 
(6) Sowe~t die Durchführung der Schulver

suche im Sinne der vorstehenden Absätze die 
äußere Orgknisation der öffentlichen Pflicht
schulen betiihrt, ist für die Durchführung des 
Schulversudies das Bestehen einer diesbezüglichen 
. Vereinbarurlg zwischen dem Bund und dem 

I betreffenden Bundesland Voraussetzung. 
(7) (Grubdsatzbestimmung) In den Ausfüh

rungsgesetzen der Länder ist die Durchführung 
von Schulvbrsuchen vorzusehen, durch die Schul-

I 
versuche im Sinne der Abs. 1 bis 3 ermöglicht 
werden, s6weit die äußere Organisation der 
öffentlichen Pflichtschulen berührt wird. Ferner 
haben die i Ausführungsgesetze die zuständigen 
Behörden IZU ermächtigen, die für die Durch
führung von Schulversuchen im Sinne der vor
stehenden IBestimmungen erforderlichen Verein
barungen mit dem Bund zu treffen, soweit die 
äußere Or~anisation der öffentlichen Pflichtschu
len berüh~t wird. 

I Artikel IV 

Artikel!n § 10 der 4. Schulorganisationsgesetz
Novelle, BGBl. Nr. 234/1971, hat zu lauten: 

,,§ IJ. Sc h u I ver s u c h s z e i t rau m 

SchulvJrsuche im Sinne der vorstehenden Be
stimmungen können in den Schuljahren 1971/72 
bis 1979/,80, die Schulversuche gemäß § 7 jedoch 
nur bis 11975/76 begonnen werden. Sie sind je 
nach der iZahl der in Betracht kommenden Schul
stufen auslaufend abzuschließen." 

I 
I 
i Artikel V , 

Für das Bundes-Blindenerziehungsinstitut in 
Wien, d~s Bundes-Taubstummeninstitut in Wien 
und diel Bundes-Berufsschule für Uhrmacher in 
Karlstei~ in Niederösterreich wird in Abweichung 
vom II, Hauptstück Teil A Abschnitt I Z. 3 
lit. b uhd Teil B Abschnitt I lit. b des Schul
organis~tionsgesetzes als unmittelbar anzuwen
dendes :ßundesrecht bestimmt: 
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1. Für das Bundes-Blindenerziehungsinstitut 2. Für die Bundes-Berufsschule für Uhrmacher 
und das Bundes-Taubstummeninstitut in Wien: in Karlstein: 

a) Das Bundes-Blindenerzieli~ng~ins~itut in 
Wien ist eine Sonderschule für blinde 
Kinder, das Bundes-Taubstummenins~itut 
in Wien eine Sonderschule für taubstumme 
Kinder; Diesen Sonderschulen können auch 
Klassen für mehrfach behinderte Kinder 
angeschlossen werden. 

b) Diese Sonderschulen umfassen acht Schul
stufen; der Anschluß der neunten Schul
stufe in der Form des Polytedmischen Lehr~ 
ganges ist möglich. Die Einteilung, in 
Klassen hat sich nach dem Alter und der 
Bil~ung,sfähigkeit der Schüler, zu richten. 
Insoweit der Unterricht nach dem Lehr
plan der VolksscllUle oder' der Hauptschule 
oder des" Polytechnischen" Lehrganges 
erfolgt, hat jeder Schulstufe eine Klasse 
zu entsprechen und sind für den Unterricht 
nach dem Lehrplan der Hauptschule zwei 
Klassenzüge einzurichten; sofern hiefür 
nicht genügend Schüler zur Verfügung 
stehen, kann der Unterricht nach dem 
Lehrplan der Volksschule für mehrere 
Schulstufen und der Unterricht nach dem 
Lehrplan der Hauptschule, der zweizügig 
zu führen ist, jeweils in einer Klasse er
folgen. Wird der Unterricht für mehrere 
Schulstufen in einer Klasse zusammen
gefaßt, so sind solche Klassen in Abteilun
gen zu gliedern, wobei eine Abteilung eine 
oder mehrere - in der Regel aufeinander
folgende - Schulstufen zu umfassen hat. 

c) Der Unterricht nach dem Lehrplan der 
Hauptschule und des Polytechnischen Lehr
ganges ist durch Fachlehrer, der übrige 
Unterricht - abgesehen von einzelnen 
Unterrichtsgegenständen und einzelnen 
Unterrichtsstunden - durch einen Klassen
lehrer zu erteilen. Vorschriften des Lehrer
dienstrechtes, bei Religionslehrern auch jene 
des Religionsunterrichtsrechtes, werden hie
durch nicht berührt. 

d) Für das Bundes-Blindenerziehungsinstitut 
und das Bundes-Taubstummeninstitut sind 
je ein Leiter und die erforderlichen weI
teren Lehrer zu bestellen. 

e) Die Zahl der Schüler in einer Klasse darf 
10 nicht übersteigen. 

f) Insoweit die Ausführungsgesetzgebung 
keine Trennung des Unterrichtes in Leibes
übungen nach Geschlechtern an Sonder
schulen vorsieht (§ 8 a Abs. 3 lit. ades 
Schulorganisationsgesetzes), kann der Leiter 
den gemeinsamen Unterricht von Knaben 
und Mädchen in Leibesübungen anordnen. 

a) Die Bundes-Berufsschule" für Uhrmaeher 
umfaßt so viele Schulstufen, ;wie es der 
Dauer des Lehrverhältnisses für den Lehr
beruf "Uhrmacher" entspricht, wobei jeder 
Schulstufe, soweit es die Schülerzahl zuläßt, 
eine Klasse zu entsprechen hat. Bei zu 
geringer Schülerzahl können mehrere 
Schulstufen in einer Klasse zusammengefaßt 
werden; solche Klassen sind in Abteilungen 
zu gliedern, wobei eine Abteilung eine oder 
mehrere - in der, Regel aufeinander
folgende - Schulstufen zu umfassen hat. 

b) Die BundescBerufsschule für Uhrmacher ist 
als lehrgangslnäßige, Beruf~schUie unter 
Bedachtnahme auf die Lehrplanerforder
nisse mit einem in jede'r Schulstufe min
destens acht :zusammenhängende Wochen 
dauernden Unterricht, zu führen, wobei 
eine einmalige Unterbrechung eines Lehr
ganges zu Weihnachteh, aus Anlaß von 
Semesterferien und zu Ostern (ohne An
rechnung auf die Lehrgangsdauer) zulässig 
ist. 

c) Die Leitung der Bundes-Berufsschule für 
Uhrmacher hat gemeinsam mit der Bundes
fachschule für Uhrmacher in Karlstein zu 
erfolgen. Für die Berufsschule sind die 
erforderlichen Fachlehrer zu bestellen. Die 
Vorschriften des Lehrerdienstrech tes, bei 
Religionslehrern auch jene des Religions
unterrichtsrechtes werden hiedurch nicht 
berührt. 

d) Die Zahl der Schüler in einer Klasse soll im 
allgemeinen 30 betragen und darf 36 nicht 
übersteigen. Der zweite Satz des § 57 des 
Schulorganisationsgesetzes findet sinngemäß 
Anwendung. 

3. § 4 Abs. 4, § 8 a Abs. 3 und § 131 d Abs. 2 
des Schulorganisationsgesetzes \finden keine An
wendung. 

Artikel VI 

(1) Am Bundesrealgymnasium in Reutte/Tirol 
darf in der Oberstufe eine Sonderform des 
Mathematischen Realgymnasiums mit zusätz
licher Ausbildung in Metallurgie geführt werden. 

(2) Auf die Sonderform gemäß Abs. 1 finden 
die Bestimmungen des 11. Hauptstückes Ab
schnitt II des Schulorganisationsgesetzes mit der 
Maßgabe sinngemäß Anwendung, daß 

a) als zusätzliche Aufgabe eine Ausbildung in 
Metallurgie tritt, 

b) der Lehrplan auf diese zusätzliche Aufgabe 
Bedacht zu nehmen hat und 

c) der Ausbildungsgang um eine Schulstufe 
gegenüber der Normalform verlängert ist. 
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Artikel VII 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen in Kraft: 

a) Gegenüber den Ländern tritt dieses Bun
desgesetz für die Ausführungsgesetzgebung 
mit dem Tage der Kundmachung in Kraft; 
die Ausführungsgesetze sind innerha~b von 
einem Jahr, vom Tage der Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes an ger,echnet, zu er
lassen und mit 1. September 1976 in Kraft 
zu setzen. 

b) für die ErIassung von Verordnungen auf 
Grund der Bestimmungen dieses B,undes
gesetzes mit dem Tage der Kundmachung, 
wobei diese Verordnungen frühestens 
gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der ent
sprechenden Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes in Kraft gesetzt werden dürfen; 

c) Attikel I Z. 71, soweit sie die Regelung 
der Studiengänge für das Lehramt an 
Hauptschulen, für das Lehramt an Sonder
schulen und für das Lehramt an Polytech-

nischen Lehrgängen zum Gegenstand .hat, 
hinsichtlich des dritten und vierten Seme
sters mit 1. September 1977, hinsichtlich 
des fünken und sechsten Semesters mit 
1. September 1978; 

d) imÜJbrigen mit 1. September 1976. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, 
soweit sie in die Zuständigkeit des Bundes fällt, 
sowie mit der Wahrnehmung der dem Bund 
gemäß Artikel 14 Abs. 8 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 zustehenden 
Rechte auf dem durch dieses Bundesgesetz gere
gelten Gebiet ist der Bundesminister für Unter
richt und Kunst betraut, soweit Abs. 3 nicht 
anderes bestimmt. 

(3) Mit der VoJ!lziehung des Art. I Zn. 23 
und 41, soweit diese die Vorbereitung und Er
lassung von Verordnungen auf Grund der §§ 41 
Abs. 2 und 69 Abs.· 2 betreffen, ist der Bundes
minister für Unterricht und Kunst im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Wissen
schaft und ForsdlUng betraut. 
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